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PLANUNGSGEGENSTAND
Veranlassung und Erforderlichkeit

Am 16. Januar 1990 wurde durch das Bezirksamt Neukdlin der Bebauungsplan XIV-78 auf-
gestellt (BA-Vorlage Nr. 29/90). Wesentliche Ziele waren seinerzeit die ErschlieBung von
Wohnungsbaupotenzialen auf beiden Seiten der Hermannstraf3e sowie die planungsrechtli-
che Sicherung einer StraBenverbreiterung. Fir das Grundstiick HermannstralRe 134, da-
mals noch mit einem Bunker bebaut, war die Festsetzung als Grinflache mit der Zweckbe-
stimmung ,6ffentlicher Spielplatz* zur funktionalen Ergdnzung des angrenzenden Standor-
tes einer Kindertagesstatte vorgesehen.

Die Festsetzung als Griinfliche mit der Zweckbestimmung ,6ffentlicher Spielplatz“ wurde
allerdings nicht weiter verfolgt und zwischenzeitlich aufgegeben. Auf der Grundlage geéan-
derter bezirklicher Planungsabsichten erfolgte der Abriss der oberirdischen Teile des Bun-
kers durch den neuen Privateigentimer mit dem Ziel einer baulichen Erganzung des umlie-
genden Wohnungsbestandes. Zugleich erfolgte aus Verfahrensgriinden mittels des BA-
Beschlusses Nr. 80/10 vom 01. Juni 2010 eine Teilung des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans XIV-78. Dieser wurde in die nunmehr separat fortzufihrenden Bebauungsplane
XIV-78a, XIV-78b und XIV-78c aufgeteilt.

Die Aufstellung des Bebauungsplans XIV-78a wurde erforderlich, da fir das Plangebiet
keine verbindliche Bauleitplanung vorlag, welche die Ergdnzung des angrenzenden Woh-
nungsbestandes erméglicht hatte. Der Baunutzungsplan als tUbergeleiteter Bebauungsplan
i.V.m. der Bauordnung 1958 weist das Plangebiet als Nichtbaugebiet aus. Diese Auswei-
sung entspricht keinem Baugebiet im Sinne der Bauordnung 1958 und gilt als nicht Giberge-
leitet. Somit beurteilt sich die Genehmigungsfahigkeit eines Vorhabens im Plangebiet auf
der Grundlage von 8§ 34 BauGB. Hiernach wére eine Bebauung des Grundstucks Her-
mannstralRe 134 auf Grund einer Uberschreitung der faktisch vorhandenen Bebauungstiefe
westlich der Hermannstraf3e nicht mdglich gewesen.

Beschreibung des Plangebiets
Bestand
Stadtraumliche Einordnung, Funktion des Gebiets, historische Entwicklung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans XIV-78a liegt an der Hermannstral3e an der stid-
lichen Grenze des Ortsteils Neukolln, nahe dem Autobahnanschluss ,Britzer Damm® im Be-
zirk Neukdlln von Berlin.

Das Plangebiet dient Uberwiegend dem Wohnen. Die im Geltungsbereich gelegene sog.
.Friedhofsallee* fungiert zur Anbindung des benachbarten Emmauskirchhofs an die Her-
mannstral3e. Das néahere Umfeld des Geltungsbereichs ist durch dichte 5 - 6-geschossige
Bebauung sowie durch angrenzende Grinflachen charakterisiert. Westlich liegt der Em-
mauskirchhof, sudlich die oberirdisch als Parkanlage gestaltete Tunnelanlage der Bunde-
sautobahn A 100 (Berliner Stadtring).

Die umgebenden Baublécke sowie angrenzende Gebaude auf dem Emmauskirchhof wur-
den in der Zeit ab 1870 errichtet. Abgesehen von auf dem Friedhof gelegenen Einzelge-
bauden wurden die Baulichkeiten zum Grof3teil in der zur Entstehungszeit tblichen Block-
randbebauung, z. T. mit Seitenfliigeln und Hinterhdausern errichtet.

Die inzwischen abgeraumten oberirdischen Teile der Bunkeranlage auf dem Grundstiick
Hermannstrafle 134 wurden zwischen 1933 und 1945 gebaut. Der dem Plangebiet angren-
zende Wohngebaudebestand — wie auch der Grof3teil des Geb&udebestands auf der west-
lichen StralR3enseite der HermannstralRe zwischen dem Mariendorfer Weg und der in Tun-
nellage gefiihrten Autobahn — wurde in der Zeit nach 1975 errichtet. In dem Zeitraum davor
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wurde der Bereich zwischen der ,Friedhofsallee” und dem Grundstiick Britzer Damm 2 ge-
werblich bzw. als Garagen- oder Lagerplatz genutzt. Die Bebauung bestand — neben dem
Bunker — Gberwiegend aus eingeschossigen Gebauden. An der Hermannstral3e, etwa auf
der Hohe des heutigen Grundstiicks Nr. 137, war eine Tankstelle mit zwei Zapfsaulen vor-
handen.

Realnutzung, Bestand, Eigentumsverhaltnisse, Altlasten

Das im Geltungsbereich befindliche Grundstiick HermannstralRe 134 lag seit dem Abriss
der oberirdischen Teile eines Bunkers fur den Zeitraum von einigen Monaten brach. Auf der
Grundlage einer Genehmigung nach § 33 BauGB (,Planreife”) wurde Ende 2012 mit der Er-
richtung des Wohngebaudes (mit 16 Wohneinheiten) begonnen, im Sommer 2013 im Roh-
bau fertiggestellt und wenige Monate spater vollstandig bezogen.

Der ca. 0,33 ha grof3e Geltungsbereich umfasst das Grundstiick Hermannstraf3e 134 und
die nordlich angrenzende sogenannte ,Friedhofsallee” (Teilflache des Grundstiicks Her-
mannstrafle 133, Zugang zum Emmauskirchhof).

Folgende Flurstiicke der Gemarkung Neukoélin, Flur 131 liegen innerhalb des Geltungsbe-
reichs:

Flurstiick 215 Grundstiick HermannstralR3e 134, ehemals mit Bunker bebaut, privat
Flurstiicke 262 / 263 (tlw.) / 264 / 267 (tlw.) sog. ,Friedhofsallee”, privat

Im Bodenbelastungskataster Berlin liegt fir das Grundstiick HermannstraRe 134 keine Ein-
tragung vor. Allerdings liegt unter der Katasternummer 2081 eine Eintragung als Altlasten-
verdachtsflache fur das 6stlich angrenzende Grundstiick HermannstraRe 135 — 137A (be-
stehendes Wohngebaude und Kita im Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs XIV-
78b) vor. Auf der Flache bestand bis vor 1994 eine Tankstelle. Die inzwischen abgeraumte
Tankstelle befand sich in einem Bereich, der von einem zwischenzeitlich errichteten Wohn-
gebaude vollstandig tiberbaut ist. Aufgrund dieser Uberbauung ist davon auszugehen, dass
von potenziellen Altlasten — sofern im Rahmen der Neubebauung keine Entfernung erfolgt
ist — gegenwartig keine Gesundheitsgefahrdung besteht.

ErschlielRung

Die verkehrliche ErschlieBung des Geltungsbereichs erfolgt tber die unmittelbar angren-
zende Hermannstralle, die gleichzeitig als Ubergeordnete Hauptverkehrsstral3e auch die
Ubergeordnete ErschlieRung darstellt. Teilflachen des Grundstiicks Hermannstral3e 133,
die sog. ,Friedhofsallee”, dienen als ErschlieBung des Grundstiicks HermannstralRe 134
sowie des angrenzenden Emmauskirchhofs.

Unmittelbar stdlich des Geltungsbereichs verlauft die hier in Tieflage in einem Tunnel ge-
fuhrte Bundesautobahn A 100. Am Kreuzungspunkt mit der Hermannstral3e liegt die Halb-
anschlussstelle ,Britzer Damm*, die nur aus und in westlicher Fahrtrichtung genutzt werden
kann.

Die ErschlieBung mit 6ffentlichen Personennahverkehrsmitteln ist durch verschiedene Bus-
linien gewahrleistet. Gegenwartig verkehren hier die Linien M 44, 277 und N 79 (Haltestelle
HermannstraBe/ Mariendorfer Weg). Ca. 550 m nordlich des Geltungsbereichs befindet
sich der S- und U-Bahnhof Hermannstralle, der gegenwartig von den Linien S 41, S 42,
S 45, S 46, S 47 und U 8 angefahren wird. Hier befinden sich auch Haltestellen weiterer
Buslinien.

Die technische ErschlieRung mit allen notwendigen Ver- und Entsorgungsmedien ist im
StraRenraum der Hermannstrafle vorhanden und steht im Rahmen ihrer Leistungsfahigkeit
zur Verfugung.
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Planerische Ausgangssituation
Regional- und Landesplanung

Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) vom 31.03.2009 (GVBI. S.
182) stellt den Geltungsbereich als Gestaltungsraum Siedlung dar.

Flachennutzungsplan (FNP)

Im Flachennutzungsplan (FNP) von Berlin in der Fassung vom 05. Januar 2015 (ABI. S.
31), zuletzt geandert am 09. Juni 2016 (ABI. S. 1362), ist das Plangebiet als Gemischte
Bauflache M2 dargestellt. Es liegt innerhalb des Vorranggebiets Luftreinhaltung.

Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans XIV-78a, die u.a. die planungsrechtliche
Sicherung eines Allgemeinen Wohngebiets vorsehen, sind gemanR der Ausflhrungsvor-
schriften zum Darstellungsumfang, zum Entwicklungsrahmen sowie zu Anderungen des
Flachennutzungsplans Berlin (AV — FNP) vom 29. Juni 2016 (ABI. S. 2109) aus den Dar-
stellungen des FNP als Regelfall in Abhangigkeit von GroéRe und Bedeutung zu entwickeln.

Landschaftsprogramm (LaPro 2016)

In den im Landschaftsprogramm einschlie3lich Artenschutzprogramm fur Berlin in der Fas-
sung der Neubekanntmachung vom 08. Juni 2016 (ABIl. S. 1314) formulierten Entwick-
lungszielen und MaRnahmen ist der Geltungsbereich als stadtischer Ubergangsbereich mit
Mischnutzungen klassifiziert, fir den u.a. folgende dargestellte MalRnhahmen von Bedeutung
sind.

- Erhalt und Entwicklung charakteristischer Stadtbildbereiche sowie markanter Grin-
strukturen zur Verbesserung der Stadtgliederung, Beseitigung von Landschaftsbild-
beeintrachtigungen, Erhéhung der Nutzungsmdglichkeiten und Aufenthaltsqualitét
vorhandener Freirdaume;

- Verbesserung der Flachenaneignung und Gestaltung gemeinsam nutzbarer Frei-
raume,

- Erhalt wertvoller Biotope und Entwicklung ortlicher Biotopverbindungen bei Nach-
verdichtungen,

- Schaffung zusatzlicher Lebensraume fir Flora und Fauna sowie Kompensation von
Nutzungsintensivierungen durch Entsiegelung, Dach- und Wandbegrinung,

- Erhdhung der naturhaushaltswirksamen Flachen (Entsiegelung sowie Dach-, Hof-,
Wandbegriinung); kompensatorische MalRnahmen bei Verdichtung

- Erhalt von Freiflachen / Erh6hung des Vegetationsanteils.

Darlber hinaus liegt der Geltungsbereich im Vorranggebiet Luftreinhaltung.

2.2.4 Verbindliche Bauleitplanung

2.2.4.1 Geltendes Planungsrecht

Der Baunutzungsplan fur Berlin in der Fassung vom 28. Dezember 1960 (ABI. 1961
S. 742), der zusammen mit den planungsrechtlichen Vorschriften der Bauordnung fiir Berlin
in der Fassung vom 21. November 1958 (GVBI. S. 1104) — BauO BIn 1958 — und in Verbin-
dung mit den férmlich festgestellten Fluchtlinien als Gibergeleiteter qualifizierter Bebauungs-
plan im Sinne des § 30 Abs. 1 Baugesetzbuch weiter gilt, weist den Geltungsbereich als
Nichtbaugebiet aus. Diese Ausweisung stellt keine Festsetzung im Sinne von §9
Abs. 1 BauGB dar, da Nichtbaugebiete als unverbindlich zahlende Regelung (8 9 des Bun-
desbaugesetzes - BBauG) gemall § 173 BBauG nicht in das geltende Recht Ubergeleitet
wurden.
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Aufgrund des Fehlens verbindlicher baurechtlicher Vorschriften regelt sich die Zulassigkeit
baulicher Anlagen gegenwartig gemafR den Vorschriften des 8§ 34 BauGB (im Zusammen-
hang bebauter Ortsteil).

2.2.4.2 Planungsrecht der Umgebung

2.25

2.2.6

Nordlich und 6stlich an den Geltungsbereich grenzt das Plangebiet des Bebauungsplan-
entwurfs XIV-78b (Aufstellungsbeschluss vom 01. Juni 2010) an. Weiter ¢stlich, auf der ge-
genlber liegenden StralRenseite der Hermannstral3e gelegen, grenzen die Geltungsberei-
che der im Entwurf befindlichen Bebauungsplane XIV-78c (Aufstellungsbeschluss vom 01.
Juni 2010) und XIV-185cbb (Aufstellungsbeschluss vom 10. November 2009) an den Gel-
tungsbereich XIV-78b an. In Richtung Westen grenzt der Bebauungsplanentwurf XIV-286b
(Aufstellungsbeschluss vom 20. September 2011) an den Geltungsbereich an.

StrafRen- und Baufluchtlinien

In der Hermannstraf3e sind formlich festgestellte Stral3en- und Baufluchtlinien vom 22. De-
zember 1911 sowie eine festgesetzte Stral3enbegrenzungslinie vom 07. September 1995
vorhanden.

Stadtentwicklungsplane

StEP Industrie und Gewerbe

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans XIV-78a ist im StEP Industrie und Gewerbe
nicht gesondert gekennzeichnet.

StEP Wohnen

Im StEP Wohnen wird das Plangebiets als innerstadtisches Altbauquartier dargestellt. Teile
des naheren stadtebaulichen Verflechtungsgebiets des Plangebiets werden darliber hinaus
als Gebiete der intensiven Stadterneuerung (Sanierungsgebiete der 9. ROV bis 11. ROV)
dargestellt.

StEP Verkehr 2.0

Die angrenzende Hermannstra3e wird im Stadtentwicklungsplan Verkehr (StEP Verkehr
2.0, Marz 2011) im Bestand als Ubergeordnete Straf3enverbindung (Stufe Il) dargestellt.
Dies wird in der Einstufung fur 2025 beibehalten.

StEP Zentren 3

Dem Geltungsbereich des Bebauungsplans XIV-78a ist im Stadtentwicklungsplan Zentren 3
(StEP Zentren 3, Marz 2011, Senatsbeschluss vom 11. April 2011) kein zentraler Bereich
zugeordnet.

StEP Klima

Der Stadtentwicklungsplan Klima (StEP Klima, August 2011). bietet einen rdumlichen Ori-
entierungsrahmen, der eine Hilfestellung fiir Anpassung von gesamtstadtischen Planungen
an den Klimawandel liefern soll. Damit stellt er keine ,detaillierte Gebrauchsanweisung” zur
Ldsung konkreter Fragestellungen dar, sondern soll eher Abwéagungs- und Steuerungsauf-
gaben wahrnehmen. Das Plangebiet wird in der Karte ,Aktionsplan — Handlungskulisse* als
,Mischsystem® im ,Handlungsfeld Gewéasser und Starkregen* ausgewiesen. Diese Darstel-
lung weist darauf hin, dass das Land Berlin mit den Berliner Wasserbetrieben ein Pro-
gramm zur Verbesserung der Gewassergite vereinbart hat, das in dem innerstadtischen
Mischkanalisationssystem die Schaffung zusatzlicher Staukapazitaten vorsieht. Der auler-
halb des Geltungsbereichs gelegene Emmauskirchhof wird im ,Handlungsfeld Grin- und
Freiflachen” als ,Stadtraum mit prioritarem Handlungsbedarf* gekennzeichnet.



Festsetzungsbegriindung gemaR 8 9 Abs. 8 BauGB zum Bebauungsplan XIV-78a Stadtentwicklungsamt Neukélin

2.2.7

2.2.8

2.2.9

2.2.10

Larmminderungsplanung fur Berlin

Da Verkehr der Hauptverursacher von Larm ist, soll mit der Umsetzung und Entwicklung
der Larmminderungsplanung fir Berlin (Mai 2008) diese hohe Umweltbelastung vermindert
werden. Es sollen vertiefend kurz-, mittel- und langfristige Mallnahmen zur Reduzierung
der Belastung ausgearbeitet werden.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt am sidwestlichen Rand des Konzeptge-
biets Neukodlin/Rixdorf. Konkrete MaRhahmen zur Reduzierung des Verkehrslarms sind fir
den angrenzenden Stral3enabschnitt der Hermannstral3e nicht vorgesehen. Die néchstge-
legenen kurzfristigen MalRnahmen setzen in der HertastralRe an.

Bei der Planung von mittel- bis langfristigen Mal3nahmeoptionen sind noch umfangreiche
Prufbedarfe vorhanden. Daher werden konkrete mittel- und langfristige MalRnahmeoptionen
vom derzeitigen Stand der Larmminderungsplanung noch nicht dargestellt.

Planfeststellung

Sudlich des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans liegt ein Abschnitt der nach einem
Planfeststellungsverfahren festgestellten Flachen fir den im Jahr 2000 abgeschlossenen
Bau der Bundesautobahn BAB A 100. Die planfestgestellte Trasse verlauft in der Nahe des
Geltungsbereichs Uberwiegend unterirdisch. Der Plan fiir den Bau der Bundesautobahn
(BAB) A 100 (Stadtring) in Berlin-Tempelhof und Berlin-Neukdlin — 14. Bauabschnitt — vom
Autobahndreieck (AD) Tempelhof bis zur Anschlussstelle (AS) Buschkrugallee wurde am
07. September 1995 von der Senatsverwaltung fiir Verkehr und Betriebe auf der Grundlage
des Bundesfernstralengesetzes beschlossen (Aktenzeichen: VB - 2/95 -) und im Amtsblatt
fur Berlin Nr. 44 vom 08. September 1995 auf den Seiten 3072 bis 3074 veroffentlicht.

Denkmalschutz

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befinden sich keine Denkmaler. Der
westlich angrenzende Emmauskirchhof ist als Gartendenkmal (Objekthummer 09046180)
aus der Zeit um 1888 in der Denkmalkarte Berlin eingetragen.

Sonstiges
Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung

Das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung (Senatsverwaltung fur Stadtent-
wicklung und Umwelt, April 2015) stellt die Praxis beim Abschluss stadtebaulicher Vertrage
im Zusammenhang mit Wohnungsbauprojekten auf eine stadtweit einheitliche Basis und
tragt auf diese Weise zur Transparenz sowie zur Beschleunigung des Wohnungsbaus in
Berlin bei. Als Orientierungsrahmen und Leitlinie entlastet es die Verwaltungen und die Pro-
jekttrager. Das Land Berlin wird die Bauleitplanung auf solche Flachen konzentrieren, bei
denen die zeitnahe Umsetzung der Bauleitplane auf der Basis eines stadtebaulichen Ver-
trages gesichert erscheint.

Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein technisch erschlossenes und raumlich be-
grenztes Wohngebiet, flr das bereits vor der erstmaligen Veroffentlichung der hierfir maf3-
geblichen Leitlinie (28.08.2014) eine Genehmigungsentscheidung erfolgt ist. Die Anwen-
dung des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung kommt vorliegend somit
nicht in Betracht.

Baulasten und Grunddienstbarkeiten

Im Baulastenverzeichnis ist zugunsten der Grundstiicke HermannstraRe 128, 129 und 130
sowie 135, 135A, 136, 137 und 137A ein Recht auf Zufahrt und Zugang tber das Grund-
stuck Hermannstrafle 133 eingetragen. Weiterhin erhalten die o. g. Grundstiicke jederzeit
das Recht, Uber das Grundstiick HermannstraRe 133 Leitungen fur Trink- und Abwasser,
Gas, Elektrizitat und Telefon zu betreiben, zu verlegen und zu unterhalten.
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1954 wurde das damals mit einem Bunker bebaute Grundstiick HermannstraRe 134 von
der Evangelischen St. Emmaus Kirchengemeinde an das Land Berlin verkauft. Im Zuge der
Kaufverhandlungen wurde im Grundbuch eingetragen, dass der jeweilige Eigentiimer des
Grundsticks Hermannstral3e 134 das Recht erhalt, die ZufahrtsstraRe zwischen Hermann-
stralRe und Kirchhof zu begehen und zu befahren. Die Formulierung dieser Grundbuchein-
tragungen wurde im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplans ergéanzt, da
sie aus heutiger Sicht nicht eindeutig formuliert war. Mittlerweile ist das 0. g. Recht so for-
muliert, dass es nicht nur fiir den Eigentimer, sondern uneingeschréankt fir jedermann gilt.

Beziiglich der Nachbarschaft des Grundsticks Hermannstra3e 134 (ehemals mit einem
Bunker bebaut) mit auRerhalb des Geltungsbereichs gelegenen Bolzplatzen wurde im Zuge
des Abschlusses eines stadtebaulichen Vertrags auch eine Baulast eingetragen. Die Bau-
last sieht vor, dass kiinftige Baumafinahmen oder sonstige Veranderungen an den nach
Suden und Westen gerichteten Gebaudefronten nur im Einvernehmen mit dem Bezirksamt
Neukdlln, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung unter Wahrung der in diesem
Vertrag festgelegten LarmschutzmalRnahmen durchgefiihrt werden dirfen.

Zur Sicherung von Abstandsflachen wurden Teile des Grundstlicks HermannstraRe 134 im
Grundbuch zugunsten des benachbarten Grundstiicks HermannstraRe 135 — 137A belas-
tet.

Stadtebauliches Konzept zur Bebauung des ehemaligen Bunkergrundstiicks Her-
mannstralle 134

Im Vorfeld des Bebauungsplanverfahrens wurde ab Mitte 2010 im Zusammenwirken mit
dem Stadtentwicklungsamt ein stadtebauliches Konzept erstellt. Die Planungen zur Nach-
nutzung dieses Grundstiicks sahen den Neubau eines Gebadudes in zweiter Reihe zur
Hermannstral3e vor. Dieses sollte 5 Vollgeschosse sowie ein Dachgeschoss aufweisen.

Der vormals vorhandene Bunker wurde oberirdisch abgeraumt; die unterirdischen Teile des
Bunkers (z. B. Bodenplatte) wurden nicht entfernt. Das stadtebauliche Konzept wurde zwi-
schenzeitlich realisiert.

Planwerk Stidostraum

Im Planwerk Sudostraum (Planwerk Stdostraum — Entwicklung zwischen Innenstadt und
BBI, Hrsg.: Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung, Berlin, Juni 2009) wird der Geltungsbe-
reich und seine Umgebung entsprechend des Bestandes als Siedlungsflache bzw. als
zweckbestimmte Griinflache dargestellit.
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PLANINHALT
Entwicklung der Planungstberlegungen

Durch Beschluss des Bezirksamtes in der Sitzung am 16. Januar 1990 erfolgte die Aufstel-
lung des Bebauungsplans XIV-78 (BA-Vorlage Nr. 29/90). Wesentliche Ziele waren hierbei
die ErschlieBung von Wohnungsbaupotenzialen, die planungsrechtliche Sicherung fur eine
StralRenverbreiterung der Hermannstraf3e sowie die Sicherung bzw. Entwicklung von Ge-
meinbedarfsstandorten und Grunflachen. Der Entwurf zum Bebauungsplan XIV-78 sah
1995 fur das Plangebiet die Festsetzung von Grunflachen mit den Zweckbestimmungen ,,6f-
fentlicher Spielplatz* und ,6ffentlicher Friedhof* vor.

Fur das Grundstiick Hermannstral3e 134, zum damaligen Zeitpunkt mit einem Bunker be-
baut, war die Festsetzung als Grunflache mit der Zweckbestimmung ,6ffentlicher Spielplatz*
— als funktionale Ergdnzung des angrenzenden Standortes einer Kindertagesstétte — vor-
gesehen. Diese Planung wurde jedoch nicht weiterverfolgt, nachdem das betreffende
Grundstick zwischenzeitlich an einen Privateigentimer veraufRert wurde. Zur Optimierung
der Freiflachensituation wurden stattdessen Teilflachen des auf3erhalb des Geltungsbe-
reichs gelegenen Grundstiicks Britzer Damm 2 erworben und als Grinflache hergestellt.
Somit entstand zugleich ein direkter Zugang vom Kita-Standort zu der Griinverbindung
oberhalb der BAB-Trasse.

Die oberirdischen Teile des Bunkers wurden zwischenzeitlich abgerissen, das Grundstiick
lag seitdem fur den Zeitraum von einigen Monaten brach. Um eine anderweitige bauliche
Entwicklung fur das betreffende Grundstiick zu ermdglichen, war die Weiterfihrung des
Bebauungsplanverfahrens erforderlich. Hierzu bedurfte es formal einer Planinhaltsande-
rung, um das urspriingliche Planungsziel fir dieses Grundstick (6ffentlicher Spielplatz) zu-
gunsten einer Erganzung des Wohnungsbestands durch Festsetzung als Allgemeines
Wohngebiet zu andern. Entsprechend der Bestandssituation erfolgte hierbei zugleich eine
geadnderte Festsetzung der sogenannten ,Friedhofsallee”, die neben der ErschlieBung des
Friedhofs zugleich der ErschlieBung angrenzender Wohngebiete dient (bisher 6ffentlicher
Friedhof, zuklnftig private Verkehrsflache).

Zugleich erfolgte aus Verfahrensgriinden eine Teilung des Geltungsbereichs, um die Fl&-
chen im Plangebiet der Bebauungsplane XIV-78b und XIV-78c von der mit Prioritat zu ent-
wickelnden Flache des Bebauungsplans XIV-78a zu trennen.

Eine Teilung in die Bebauungsplane XIV-78b und XIV-78c erschien auch auf Grund unter-
schiedlicher Baugebietsausweisungen des Baunutzungsplanes fur den Bereich westlich
und Ostlich der HermannstralRe als sinnvoll, da sich hieraus ein unterschiedliches Planer-
fordernis ableitet. Der zuklnftige Bebauungsplan XIV-78c steht hierbei auf Grund der der-
zeitigen Ausweisung eines gemischten Gebiets 6stlich der Hermannstraf3e in engem sach-
lichen und raumlichen Zusammenhang mit dem Bebauungsplanentwurf XIV-B4a entlang
der Hauptverkehrsstral3en Hermannstral3e/Britzer Damm, der u. a. nédhere Festsetzungen
zur Einschrénkung der Zulassigkeit von Vergnigungsstatten sowie zur Nichtzulassigkeit
von Spielhallen trifft.

Uber die Weiterfiihrung des Bebauungsplanverfahrens XIV-78b und XIV-78c ist gegebe-
nenfalls zu einem spateren Zeitpunkt — nach Uberprifung des Planerfordernisses — geson-
dert zu entscheiden.

Die Grundlage der geplanten Festsetzungen bildete ein zwischen dem Stadtentwicklungs-
amt des Bezirksamts Neukdlin und dem Eigentimer abgestimmtes stadtebauliches Kon-
zept, das ab Mitte 2010 entwickelt wurde. Auf dieser Grundlage wurde das geplante Vorha-
ben gemal § 33 Abs. 3 BauGB im Jahr 2012 genehmigt und im Jahr 2013 fertiggestellt.
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Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB

Der Bebauungsplan XIV-78a setzt eine ca. 575 m? groRe Grundflache i. S. von §19
Abs. 2 BauNVO fest und unterschreitet damit deutlich den Schwellenwert aus 8 13 a Abs. 1
Nr. 1 BauGB, der auf 20.000 m2 festgelegt wurde. Aufgrund dieser Flachenkulisse ist die
Voraussetzung zur Durchfiihrung eines beschleunigten Verfahrens gemafld § 13 a BauGB
gegeben.

Bebauungsplane fur die Innenentwicklung stehen unter der Anwendungsvoraussetzung,
dass in ihnen Flachen wiedernutzbar gemacht werden missen, eine Nachverdichtung er-
folgt oder eine andere Mal3nhahme zur Innenentwicklung vorgenommen werden muss. Das
vorliegende Bebauungsplanverfahren dient der Wiedernutzbarmachung einer ehemals mit
einem Bunker bebauten Flache und der Nachverdichtung. Wesentliches Ziel des planungs-
rechtlichen Verfahrens ist die Sicherung sowie die Erganzung eines Allgemeinen Wohnge-
biets.

In unmittelbarer Nahe zum Geltungsbereich des Bebauungsplans XIV-78a befinden sich
die Bebauungsplane XIV-78b, XIV-78c, XIV-286b und XIV-185cbb. Ein raumlicher Zusam-
menhang des Bebauungsplans XIV-78a mit diesen Bebauungsplanen ist somit gegeben.
Bei allen vorangenannten Bebauungsplanen kommt jedoch nicht das beschleunigte Verfah-
ren gemal § 13a BauGB (Bebauungsplane der Innenentwicklung) zur Anwendung, son-
dern das ,Regelverfahren®; fiir diese Bebauungsplane wird somit ein Umweltbericht erstellt.
Eine kumulierende Wirkung liegt demnach nicht vor; der vorliegende Bebauungsplan XIV-
78a kann im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden.

Durch den Bebauungsplan wird nicht die Zulassigkeit von Vorhaben, die die Durchfiihrung
einer Umweltvertraglichkeitsprifung nach dem Gesetz tber die Umweltvertraglichkeitspri-
fung (UVPG) oder dem Berliner Gesetzes lber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG-
BIn) zur Folge haben, begriindet.

Eine Beeintrachtigung der in 8 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzguter
(Erhaltungsziele und Schutzzweck von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung und
europaische Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes) ist durch die
Festsetzungen des Bebauungsplans nicht zu befiirchten. Das nachstgelegene Schutzge-
biet, das flachenhafte Naturdenkmal , Teich Britz“ (FND 07), wird durch die Planung nicht
nachteilig beeinflusst.

Insofern bestehen keine Bedenken, die vom Gesetzgeber geschaffenen Mdglichkeiten der
beschleunigten Innenentwicklung, die dem Nachhaltigkeitsziel der Reduzierung des Fla-
chenverbrauchs der Stadte dient, im vorliegenden Fall anzuwenden. Somit entfielen im
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens die Durchfuhrung einer Umweltprifung nach § 2
Abs. 4 BauGB und die Anfertigung eines Umweltberichtes. Potenzielle Eingriffe gelten ge-
maf 8§ 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB als im Sinne des 8§ 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der plane-
rischen Entscheidung erfolgt oder planungsrechtlich zulassig. Eine zusammenfassende Er-
klarung gemaf 8§ 10 Abs. 4 BauGB ist nicht erforderlich.

Gemal 8§ 13 a Abs. 2 Nr. 3 BauGB soll im beschleunigten Verfahren u.a. ein Bedarf nach
Investitionen zur Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplatzen und zur Versor-
gung der Bevolkerung mit Wohnraum in angemessener Weise Rechnung getragen werden.
Diesen Ansatzen kommt der Bebauungsplan XIV-78a in besonderer Weise nach, indem ei-
ne derzeitige Brachflache im erschlossenen Innenstadtbereich einer kinftigen Wohnnut-
zung zugefuhrt wird.

Intention des Plans

Der Bebauungsplan XIV-78a regelt die Erganzung der Wohnnutzung westlich der Her-
mannstralRe im Ubergangsbereich zum westlich angrenzenden landschaftlich gepragten
Raum (Emmauskirchhof) und sichert die erforderliche Erschliefung des Plangebiets und
des angrenzenden Emmauskirchhofs. Dariiber hinaus wird durch Regelungen zum Schall-
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schutz im Stadtebaulichen Vertrag gesichert, dass auch bei einer Fortentwicklung der
Wohnnutzung in der Nachbarschaft sudlich des Plangebiets bestehende Bolzplatze unter
Vermeidung von Nutzungskonflikten weiterhin betrieben werden kénnen.

Wesentlicher Planinhalt

Die Festsetzungen des Bebauungsplans XIV-78a basieren auf dem stadtebaulichen Kon-
zept vom Januar 2010, das in Abstimmung mit dem Stadtentwicklungsamt erarbeitet wurde
(siehe Kapitel 1.2.2.10 ,Sonstiges” sowie Anlagen der Begriindung).

Beschreibung des Planinhalts

Art der baulichen Nutzung

Auf dem Grundstiick Hermannstral3e 134 ist nach dem erfolgten Abriss eines Bunkers im
Jahr 2013 ein Gebaude errichtet worden. Da dieses Gebaude vorwiegend dem Wohnen
dient, wird ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt.

Verkehrsflachen

Die zur ErschlieBung des Emmauskirchhofs und des Grundstiicks Hermannstral3e 134 die-
nende ca. 1.640 m? grof3e sog. ,Friedhofsallee” wird entsprechend den derzeitigen Eigen-
tumsverhaltnissen als private Verkehrsflache festgesetzt.

Malf der baulichen Nutzung

Auf dem ca. 1.640 m2 groRen Grundstiick Hermannstra3e 134 wird entsprechend des zu-
grundeliegenden stadtebaulich-hochbaulichen Konzepts eine GRZ von 0,35 (ca. 575 m?)
sowie eine GFZ von 1,2 (ca. 1.970 m?) festgesetzt.

Uberbaubare Grundstiicksflachen

Auf dem Grundstick HermannstraRe 134 werden die Uberbaubaren Grundstticksflachen im
rickwartigen Bereich des Grundstiicks gesichert. Hierdurch wird gewébhrleistet, dass zulas-
sige bauliche Anlagen die bauordnungsrechtlich erforderlichen Abstandsflachen zu allen
Nachbargrundstticken einhalten. Bei der Wahl der sidlichen Baugrenze wurde ein Ach-
tungsabstand zu aul3erhalb des Geltungsbereichs gelegenen Bolzplatzen berlicksichtigt.

Stellplatze und Nebenanlagen

Die Lage von Stellplatzen wird im Allgemeinen Wohngebiet planungsrechtlich gesteuert.
Auf dem Grundstiick HermannstralRe 134 wird eine ebenerdige Stellplatzanlage festgesetzt,
die direkt an die sog. ,Friedhofsallee angrenzt.

Aulerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflache bzw. der ausdriicklich dafiir vorgesehenen
Flache sind Stellplatze nicht zulassig.

Das ruckwartig gelegene Allgemeine Wohngebiet kann Uber eine gesonderte Festsetzung
bis zu einem Versiegelungsgrad, der einer GRZ von 0,6 entspricht, bebaut werden.

Eingriff / Ausgleich

Das Bebauungsplanverfahren wurde als Bebauungsplan der Innenentwicklung geméan den
Vorschriften des 8§ 13a BauGB gefiihrt. Potenzielle Eingriffe gelten gemald § 13 a Abs. 2
Nr. 4 BauGB als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt oder planungsrechtlich zulassig. Das bedeutet, dass die Ausgleichsverpflich-
tung geman § 1a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 18 des Gesetz uber Naturschutz und
Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz — BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBI. | S.
2542), geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 6. Oktober 2011 (BGBI. | S. 1986) keine
Anwendung gefunden hat.

Die Nichtanwendung der Ausgleichsverpflichtung bedeutet jedoch nicht, dass die Belange
von Natur und Landschaft im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens unbericksichtigt blei-
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ben. Sofern Eingriffe in den Baumbestand erforderlich werden, gelten die Vorgaben der
Verordnung zum Schutz des Baumbestand in Berlin (Baumschutzverordnung — BaumSch-
VO) vom 11.01.1982 (GVBI. S. 250), zuletzt geéndert durch Verordnung vom 5. Oktober
2007 (GVBI. 558). Die Ermittlung der Belange des Umwelt- und Artenschutzes kann dem
folgenden Kapitel entnommen werden.

Sofern im Geltungsbereich des Bebauungsplans gesetzlich geschitzte Tier- und Pflanzen-
arten vorkommen, regelt sich der Schutz dieser Vorkommen nach den Vorschriften des
Bundesnaturschutzgesetzes. Gegenwartig sind keine Erkenntnisse Uber solche Vorkom-
men vorhanden. Die zustandige Behtrde hat mit Schreiben vom 05. Oktober 2012 mitge-
teilt, dass dem Bebauungsplan keine artenschutzrechtlichen Verbote entgegenstehen.

Ermittlung der Belange des Umwelt- und Artenschutzes

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist zum Uberwiegenden Teil bereits bebaut. Fir
die private Verkehrsflache (sog. ,Friedhofsallee*) sichert der Bebauungsplan im Wesentli-
chen den vorhandenen Bestand.

Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsge-
fige zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt (§ 1 Abs. 6
Nr. 7a BauGB):

Das Grundstick HermannstralRe 134 war zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses fast
vollflachig mit einer Schicht aus Kies bedeckt, die aus der Zeit nach dem Abriss der oberir-
dischen Teile eines Bunkers stammt. An den Randern dieser kiesbedeckten Flache hatte
sich eine ruderale Gréaser- und Staudenvegetation entwickelt. Geholze und Straucher hat-
ten sich in den Randbereichen des Grundstiicks entwickelt. Baumbestand, der unter die
Bestimmungen der Baumschutzverordnung féllt, war nicht vorhanden. Das Grundstiick
konnte dem Biotoptyp ,Kerngebiet, Wohn- und Mischgebiet* zugeordnet werden. Im Rah-
men der errichteten, zulassigen Bebauung des Grundstlicks war nicht damit zu rechnen,
dass nennenswerte Auswirkungen auf die Schutzgiter Tiere und Pflanzen sowie auf die bi-
ologische Vielfalt entstehen wirden.

Der Geltungsbereich liegt auf einer Flache mit anthropogen beeinflussten Bodengesell-
schaften. Dabei handelt es sich um Lockersyrosem, Humusregosol und Pararendzina auf
dichter, im Krieg nicht zerstorter Innenstadtbebauung. Das Ausgangsmaterial wird durch
Sande und Aufschittungen gebildet. Die Béden werden als schutzwirdig (Vorrang 3) be-
trachtet, da die "Regelungsfunktion fir den Wasserhaushalt" und gleichzeitig die "Puffer-
und Filterfunktion" mit einer mittleren Wertigkeit eingestuft sind. Die Belange des Boden-
schutzes in diesem Teil des Geltungsbereichs werden durch die Festsetzung einer zulassi-
gen Gesamtversiegelung von 0,6 bericksichtigt. Auf diese Art und Weise kann der Boden
durch Haupt- und Nebenanlagen sowie Stellplatze maximal zu 60% versiegelt werden. 40%
der Bodens missen unversiegelt bleiben und werden damit der nattrlichen Bodenfunktion
nicht entzogen.

Gemal den Darstellungen des FIS-Brokers betragt der Versiegelungsgrad auf der westli-
chen Seite der HermannstralRe 60%. Die geplante Festsetzung der Grundflachenzahl orien-
tiert sich damit am in der Umgebung vorhandenen Bestand.

Dadurch, dass der Grad der Bodenversiegelung die in der Umgebung vorhandene Boden-
versiegelung aufgreift und nicht Gberschreitet, ist nicht mit relevanten Auswirkungen auf das
Schutzgut Wasser (z. B. Grundwasserneubildung) zu rechnen.

Auf dem mit einem Wohnhaus bebauten Teil des angrenzenden Grundstiicks Hermann-
stralRe 135-137A ist eine Altlastenverdachtsflache vorhanden. Aufgrund der vollstandigen
Uberbauung geht von den Altlasten — sofern vorhanden — keine Gefahrdung fur das
Schutzgut Wasser aus, da evtl. vorhandene Verunreinigungen nicht in grundwasserfuhren-
de Schichten ausgewaschen werden kénnen.
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Die Schutzguter Luft und Klima werden durch das Wohngebaude und die Stellplatzanlage
allenfalls lokal bzw. kleinstraumig beeinflusst. Eine nennenswerte Auswirkung auf das ge-
samtstadtische Klima tritt nicht auf.

Das Landschafts- bzw. Ortsbild kann durch die geplanten Festsetzungen entsprechend der
umgebenden Baustrukturen fortentwickelt werden.

Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und den Schutzzweck der Gebiete von ge-
meinschaftlicher Bedeutung und der Europdischen Vogelschutzgebiete im Sinne des
Bundesnaturschutzgesetzes (8 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB):

Das nachstgelegene Schutzgebiet, das flachenhafte Naturdenkmal ,Teich Britz“ (FND 07,
wird durch die Planung nicht negativ beeinflusst.

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die
Bevolkerung insgesamt (8 1 Abs. 6 Nr. 7c BauGB):

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans sind keine nachteiligen umweltbezogenen
Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie auf die Bevdlkerung insge-
samt zu erwarten. Von einem Allgemeinen Wohngebiet gehen keine erheblichen Emissio-
nen (z. B. Schall) auf die Umgebung aus.

Der Verkehr auf den anliegenden, teilweise lbergeordneten Stral3en verursacht innerhalb
des Plangebiets Schallimmissionen. Diese stehen der Wohnnutzung in dem Baugebiet
nicht entgegen.

Bezlglich der angrenzenden, auRerhalb des Plangebiets gelegenen Bolzplatze wurde eine
schalltechnische Untersuchung durchgefihrt. Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass
mit einer Kombination aus einer Schallschutzwand nahe den Bolzplatzen sowie durch ver-
tragliche Regelungen beziiglich weiterer architektonischer Schallschutzmaf3hahmen sowohl
gesunde Wohnverhéltnisse in dem Wohngebéaude als auch der Weiterbetrieb der Bolzplat-
ze gesichert werden konnen. Néheres kann dem Kapitel 3.3.5 ,Sonstige Festsetzungen*
entnommen werden.

Auf dem mit einem Wohnhaus bebauten Grundstiick HermannstraRe 135-137A (im Gel-
tungsbereich des angrenzenden Bebauungsplanentwurfs XIV-78b) ist im Bodenbelas-
tungskataster eine Altlastenverdachtsflache eingetragen. Nahe der Hermannstraf3e lag in
der Vergangenheit eine mittlerweile abgebrochene Tankstelle. Aufgrund der vollstandigen
Uberbauung geht von den Altlasten — sofern vorhanden — keine Gesundheitsgefahrdung fur
Menschen aus.

Sollten wider Erwarten doch Auswirkungen festgestellt werden, gelten unabhéangig vom
Bebauungsplan u. a. folgende altlastenbezogene Vorschriften: Gemall §4
Abs. 3 BBodSchG sind u. a. Grundstiickseigentimer bzw. der Inhaber der tatséchlichen
Gewalt Gber ein Grundsttick verpflichtet, schadliche Bodenveranderungen so zu sanieren,
dass dauerhaft keine Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen fur den
Einzelnen oder die Allgemeinheit entstehen. Auch die Regelungen des Berliner Boden-
schutzgesetzes (Bln BodSchG), insbesondere die 88 2 (Melde- und Auskunftspflicht, Bau-
einstellung) und 4 (Erganzende Vorschriften fur schadliche Bodenveréanderungen und Ver-
dachtsflachen), gelten unabhangig von den Festsetzungen des Bebauungsplans. Durch die
0. g. Vorschriften wird hinreichend gesichert, dass kontaminierter Boden bzw. Bauaushub
auch ohne gesonderte Regelungen im Bebauungsplan fachgerecht entsorgt werden muss.

Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturglter und sonstige Sachguter (8 1 Abs. 6
Nr. 7d BauGB):

Im Geltungsbereich sind keine Denkmale, Denkmalensembles oder Bodendenkmale be-
kannt. Das Gebiet ist nicht Teil einer archéologisch bedeutenden Landschaft. Westlich an-
grenzend befindet sich mit dem Emmauskirchhof ein eingetragenes Gartendenkmal. Nega-
tive Auswirkungen auf die 0. g. Schutzguter werden durch die Anordnung des Gebaudes
und den uber den bauordnungsrechtlich erforderlichen Abstand hinausgehende Festlegung
nicht Uberbaubarer Grundstiicksflachen vermieden und sind nicht zu erwarten.
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Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfallen und Ab-
wassern (8 1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB):

Mit der Entstehung aufRergewohnlicher Emissionen ist nicht zu rechnen. Innerhalb Berlins
ist von einer ordnungsgemafen Entsorgung aller anfallenden Abfélle und der Zufihrung in
den Wertstoffkreislauf auszugehen. Die Entstehung auf3ergewthnlicher Abfallmengen oder
—arten im Geltungsbereich der Planung ist nicht zu befirchten.

Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von
Energie (8 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB):

Auf dem Grundstiick Hermannstral3e 134 ist nunmehr ein Gebaude vorhanden. Der Neu-
bau wurde gemalR den aktuellen gesetzlichen Anforderungen errichtet. Eine effiziente und
sparsame Nutzung von Energie mit daraus resultierenden reduzierten Emissionen kann
daher angenommen werden. Dies wurde insbesondere dadurch erreicht, dass im Rahmen
des Bauantrags die geltenden Normen eingehalten werden mussten. Hier sei insbesondere
auf kontinuierliche Novellierungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) verwiesen, wel-
che insbesondere den Energieverbrauch fir Heizung und Warmwasser im Gebaudebereich
senken soll.

Darstellungen von Landschaftsplanen sowie von sonstigen Planen, insbesondere
des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts (8 1 Abs. 6 Nr. 7g BauGB):
Darstellungen der genannten Umweltfachplanungen — sofern vorhanden — sind durch die
Planung nicht negativ betroffen.

Erhaltung der bestmdéglichen Luftqualitét in Gebieten, in denen die durch Rechtsver-
ordnung zur Erfillung von bindenden Beschliissen der Europaischen Gemeinschaf-
ten festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht Uberschritten werden (81 Abs.6
Nr. 7h BauGB):

Die Planung steht dem Erhalt der bestmdéglichen Luftqualitéat nicht entgegen. Der Bebau-
ungsplan ermdglicht im Wesentlichen die Nachnutzung eines ehemals mit einem Bunker
bebauten Grundstiicks und dient daher der Innenentwicklung. Durch die Wiedernutzbarma-
chung dieser Flache im bestehenden Stadtgefiige kénnen gesamtstadtisch Verkehrsstrome
vermindert werden; auch dies tragt zur Forderung der bestmdéglichen Luftqualitat bei.

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den
Buchstaben a, c und d (§ 1 Abs. 6 Nr. 7i BauGB):

Das Auftreten zusatzlicher Wechselwirkungen bzw. sich gegenseitig verstarkender Wech-
selwirkungen zwischen den genannten Schutzgtern ist nicht zu erwarten.

Belange des Artenschutzes:

Geschutzte Biotope sind im Geltungsbereich nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhan-
den. Vorkommen gesetzlich geschitzter Arten sind den zustandigen Behdrden derzeit nicht
bekannt. Artenschutzrechtliche Verbote stehen dem Bebauungsplan gemaf einer Stellung-
nahme der zustandigen Senatsverwaltung (Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und
Umwelt, SG Artenschutz vom 05. Oktober 2012 ) nicht entgegen.

Bewertung und Integration in die Festsetzungen des Bebauungsplans

Zusammenfassend kann gefolgert werden, dass die Festsetzungen des Bebauungsplans
voraussichtlich keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt haben werden. Vielmehr
entspricht der Bebauungsplan den Zielen einer nachhaltigen Stadtentwicklungspolitik und
setzt die gesetzlichen Anforderungen an einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden
um, indem er eine innerstadtische Brachflache in einer gut erschlossenen Lage einer neuen
Nutzung zufiuhrt.

Da sich gegeniber der bisherigen Bebauung des Geltungsbereichs (ehemaliger Bunker)

keine zusétzlichen erheblichen Auswirkungen auf die Natur und Landschaft ergeben, liegt
faktisch kein relevanter Eingriff im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach
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3.3
3.3.1

§ la Abs. 3 BauGB vor. Fir die Festsetzung von Ausgleich- und Ersatzmalinahmen gibt es
daher weder stadtebauliche noch naturschutzrechtliche Griinde.

Abwé&gung und Begrindung der einzelnen Festsetzungen
Art der Nutzung

Zur Gewabhrleistung der Entwicklung eines attraktiven Wohngebiets, welches sich aus der
Pragung der Nutzungs- und Siedlungsstrukturen des naheren stadtebaulichen Umfelds des
Plangebiets ableitet, wird rund die Halfte des Geltungsbereichs als Allgemeines Wohnge-
biet gem&R § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO festgesetzt.

Aufgrund der Nahe zu einem Friedhof bzw. zu dessen HaupterschlieRung wurden gewerb-
liche Nutzungen im direkten Umfeld der Begrabnisstatte weitestgehend vermieden. Aus
diesem Grund wurde die Festsetzung eines Baugebiets, in dem gewerbliche Nutzungen ei-
nen hoheren Stellenwert haben bzw. Uber ein hdheres Stdrpotenzial verfligen (z. B. Misch-
oder Gewerbegebiet), verworfen.

Auch aufgrund der hohen Schallbelastung der Hermannstraf3e unterbleibt die Festsetzung
eines Baugebiets, in dem gewerbliche Nutzungen einen hoheren Stellenwert geniel3en.
Dies kdnnte andernfalls dazu fuhren, dass die Wohnruhe im Plangebiet bzw. angrenzend
an das Plangebiet negativ beeinflusst wird.

Da das Plangebiet sowie dessen direktes Umfeld zu einem erheblichen Teil durch Wohnen
genutzt wird, wird auf eine langfristige Umgestaltung dieses Abschnitts entlang der Her-
mannstral3e verzichtet. Auch aus diesem Grund wird die Festsetzung eines Allgemeinen
Wohngebiets gegentiiber anderen Baugebieten (z. B. Mischgebiet) bevorzugt.

Auf die Wohnnutzung wirken verschiedene Schallemissionen ein. Diese Schallemissionen
stehen der abwagungsgerechten Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebiets nicht im
Wege. Naheres kann dem Kapitel 1l 3.3.5 ,Sonstige Festsetzungen” enthommen werden.

Im Bereich des ,in zweiter Reihe* gelegenen Grundsticks Hermannstrale 134 werden
durch die Festsetzungen des Bebauungsplans Baupotenziale fir zusatzliche Wohneinhei-
ten geschaffen. Die Zahl der zusatzlichen Wohneinheiten orientiert sich dabei an dem zwi-
schen dem Bezirk Neukoélin und dem Grundstiickseigentiimer abgestimmten stadtebaulich-
hochbaulichen Konzept, das u. a. die Grundlage fur die geplanten Festsetzungen des Be-
bauungsplans XIV-78a bildet. Zugrundeliegende Leitlinie des Konzepts ist die Entwicklung
eines Mehrfamilienhauses. Auf Grundlage dieses Entwicklungspotenzials ist im Plangebiet
langfristig mit einer geringfiigigen Erhdhung der Einwohnerzahl auszugehen. Zuséatzlicher
Bedarf an sozialen und kulturellen Infrastruktureinrichtungen kann in der Umgebung ge-
deckt werden.

Ausschluss unvertraglicher Nutzungen (Tankstellen)

Die in Allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise zulassigen Tankstellen werden im All-
gemeinen Wohngebiet gemall § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO
nicht Bestandteil des Bebauungsplans. Die Zulassigkeit von Tankstellen fihrt zu verkehrs-
und schalltechnischen Belastungen, welche die ausgeibten Wohnnutzungen erheblich be-
lasten. Dartber hinaus lassen sich Tankstellen aufgrund ihres stédtebaulichen Erschei-
nungshilds nicht mit der angrenzenden Eingangssituation des Gartendenkmals Emmaus-
kirchhof in Einklang bringen. Moderne Tankstellen miissen aus Wirtschaftlichkeitsgriinden
zumeist Uber 12 Zapfsaulen und zuséatzliche Servicebereiche verfiigen. Eine Integration in
Gebaude mit sonstigen Nutzungen findet heute nicht mehr statt. Wegen der flachenhaften
Ausdehnung und des hohen Stérpotenzials lassen sich neue Tankstellen daher kaum in
Wohngebiete integrieren (textliche Festsetzung Nr. 1).

Tankstellen sind in stdlicher Richtung entlang des Britzer Damms sowie im angrenzenden
Industriegebiet Tempelhofer Damm / GradestralRe unweit des Plangebiets vorhanden; die
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3.3.2

3.3.3

Versorgung des Geltungsbereichs und seines Umfeldes durch Tankstellen ist gewahrleis-
tet.

Maf3 der Nutzung

Maf der baulichen Nutzung fur Hauptanlagen

Auf dem ca. 1.640 m? grof3en Grundstiick Hermannstraf3e 134 wird — unter Einhaltung der
Obergrenzen gemaf 8 17 BauNVO — eine GRZ von 0,35 (ca. 575 m?) sowie eine GFZ von
1,2 (ca. 1.970 m?) festgesetzt. Zulassig sind funf Vollgeschosse.

Maf der baulichen Nutzung fiir Garagen und Stellplatze, Nebenanlagen und bauliche
Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache

Auf dem ehemals mit einem Bunker bebauten Grundstiick HermannstraRe 134 wird eine
GRZ von 0,35 festgesetzt. Dies fuhrt — ohne weitergehende Festsetzungen — zu einer zu-
lassigen Gesamtversieglung von 52,5 %. Um eine stadtebaulich sinnvolle Nutzung des
Grundstiicks zu ermdglichen, ist jedoch eine héhere Gesamtversiegelung erforderlich. Aus
diesem Grund wird im Allgemeinen Wohngebiet gemaf § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit
§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauGB festgesetzt, dass eine Gesamtversiegelung, die einer GRZ von
0,6 entspricht, zulassig ist (textliche Festsetzung Nr. 2). Die erhohte Gesamtversiegelung
begriindet sich zum Einen dadurch, dass auf dem Grundstlick der Bau einer Stellplatzanla-
ge ermdglicht wird. Hierdurch wird der 6ffentliche StralRenraum der Hermannstrafl3e sowie
die private Verkehrsflache der sog. ,Friedhofsallee* vom ruhenden Verkehr sowie dem dar-
aus resultierenden Parksuchverkehr entlastet. Zum Anderen beriicksichtigt die Festset-
zung, dass ein ehemals vorhandener Bunker nur oberirdisch abgerissen wurde; die unterir-
dischen Teile sind z. T. im Erdreich verblieben. Dies fuhrt in direkter Folge dazu, dass das
Grundstick in erheblichen MaRRe durch unterirdische Bauteile vorgepragt ist, die gemani
8§ 19 Abs. 4 Nr. 3 BauNVO auf die Gesamtversiegelung anzurechnen sind. Die komplette
Beseitigung aller unterirdischen Teile des Bunkers hatte dazu geflihrt, dass die wirtschaftli-
che Nachnutzung des Grundstiicks erheblich erschwert worden wére.

Oberirdische Stellplatze, Garagen und Tiefgaragen werden auf3erhalb der tberbaubaren
Grundstucksflachen bzw. aufRerhalb der hierfir gesondert festgesetzten Flachen ausge-
schlossen (textliche Festsetzung Nr. 3). Hierdurch wird dauerhaft gesichert, dass eine zu-
sammenhangende Flache unbebaut bleibt und als potenziell nutzbarer Freiraum zur Verfu-
gung steht. Auch dies dient der Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhéltnisse.

Bauweise, Uiberbaubare Grundstiicksflachen

Auf dem Grundstick Hermannstraf3e 134 grenzen die Baugrenzen durch ein sogenanntes
,Baufenster* einen Bereich auf dem hinteren Teil des Grundstlicks ab, auf dem 2013 ein
Neubau errichtet wurde. Die Baugrenzen bericksichtigen einen Achtungsabstand gegen-
Uber den Bolzplatzen aulRerhalb des Geltungsbereichs. Hier wurde insbesondere die gut-
achterliche Empfehlung, dass Gebaude im Allgemeinen Wohngebiet einen minimalen Ab-
stand zu den bestehenden Bolzplatzen von 14 m einhalten sollen' planungsrechtlich umge-
setzt (Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan XIV-78a ,Wohnen mit weitem
Blick”, Peutz Consult, Berlin, 31.10.2011, S. 5). Der Abstand der Baugrenze zum Emmaus-
kirchhof — 6 m — berlcksichtigt vor allem denkmalpflegerische Belange. Der gegeniiber der
erforderlichen Mindestabstandsflache von 3 m erweiterte Abstand sorgt daflr, dass zulas-
sige Gebaude im Allgemeinen Wohngebiet gegebenenfalls einen erhohten Abstand gegen-
tiber dem Friedhof einhalten missen.

Bei den Baugrenzen handelt es sich nicht um eine sogenannte ,ausdrickliche Festsetzung*
im Sinne von § 6 Abs. 8 der Bauordnung von Berlin (BauO BIn). Das bedeutet, dass bauli-
che Anlagen die bauordnungsrechtlich erforderlichen Abstandsflachen einhalten miissen.
Hierdurch ist gesichert, dass insbesondere auf das Nachbargrundstiick Hermannstraf3e
135-137A keine Abstandsflachen benachbarter Gebaude fallen kénnen.

Fur dieses Grundstiick wird gemaf § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. mit § 22 Abs. 2 BauNVO
die offene Bauweise festgesetzt.
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3.34

3.3.5

Nebenanlagen gemal § 14 BauNVO sind auf dem Baugrundstiick ohne gesonderte Rege-
lungen zuldssig. Garagen und Stellplatze mit ihren Zufahrten werden aus stadtebaulichen
Grinden gemal3 § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. mit 8 12 Abs. 6 BauNVO in ihrer Zulassigkeit
auf die Uberbaubare Grundsticksflache beschrénkt (textliche Festsetzung Nr. 3).

Im Allgemeinen Wohngebiet tragt die Festsetzung einer ebenerdigen Stellplatzanlage dazu
bei, dass der 6ffentliche StralBenraum der Hermannstral3e bzw. die private Verkehrsflache
(sog. ,Friedhofsallee”) von ruhendem Verkehr freigehalten werden, der durch die zusatzli-
che Wohnnutzung im WA verursacht wird. Die raumliche Lage der Stellplatzanlage wurde
so gewahlt, dass sie direkt an der privaten Verkehrsflache anliegt. Bei dieser Lage der An-
lage wird der Umfang erforderlicher Zufahrten minimiert; dies wirkt sich reduzierend auf die
Bodenversiegelung aus.

Festsetzungen zu Verkehrsflachen

Die zur ErschlieBung des Emmauskirchhofs sowie der direkt angrenzenden Wohngrund-
stiicke dienende sogenannte ,Friedhofsallee* wird bestandsorientiert als private Verkehrs-
flache festgesetzt. Da sich die Grundstiicke, die durch die ,Friedhofsallee” erschlossen
werden, in Privateigentum befinden, besteht kein offentliches ErschlielSungserfordernis.

Die aus der Planunterlage ersichtliche Einteilung der privaten Verkehrsflache soll gemaf
8 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB nicht Festsetzungsgegenstand des Bebauungsplans sein. Sie ob-
liegt der zustandigen Fachplanungsbehorde, eine abschlieende Regelung erfolgt nicht im
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens (textliche Festsetzung Nr. 6).

Sonstige Festsetzungen

Geh- Fahr- und Leitungsrechte

Zur planungsrechtlichen Sicherung der technischen und verkehrlichen ErschlielBung des in-
nerhalb des Geltungsbereichs gelegenen Grundstiicks HermannstralRe 134 sowie der au-
Rerhalb des Geltungsbereichs gelegenen Grundstiicke Hermannstral3e 130, 135 und 135A
wird innerhalb der sogenannten ,Friedhofsallee” gemaf 8 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB ein Geh-,
Fahr- und Leitungsrecht festgesetzt. Diese Flache befindet sich derzeitig im Eigentum der
evangelischen Kirche. Benutzer und Besucher der o. g. Grundstlcke erhalten ein Geh- und
Fahrrecht, zustandige Unternehmenstrager ein Leitungsrecht (textliche Festsetzung
Nr. 4).

Die 0. g. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte sind bereits im Grundbuch eingetragen (siehe
hierzu Kapitel 12.2.10 ,Sonstiges®). Die Festsetzung erfullt daher im Wesentlichen eine
Hinweisfunktion auf diese bestehenden Rechte. Sie fuihrt dazu, dass die Existenz dieser
Rechte auch zukiinftig beachtet wird.

Immissionsschutz / Verwendung bestimmter Brennstoffe

Aus Griinden des Immissionsschutzes wird innerhalb des Geltungsbereichs gemall § 9
Abs. 1 Nr. 23a BauGB nur die Verwendung von Erdgas und Heiz6l EL als Brennstoff zuge-
lassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist zuldssig, wenn sichergestellt ist, dass die
Massenstréme von Schwefeldioxiden, Stickoxiden und Staub des eingesetzten Brennstoffs
vergleichbar hochstens denen von Heizdl EL sind (textliche Festsetzung Nr. 5). Der Gel-
tungsbereich befindet sich entsprechend den Darstellungen des Flachennutzungsplans im
Lvorranggebiet fur Luftreinhaltung”. Dieses Gebiet umfasst im Wesentlichen die Innen-
stadtbezirke mit hohen Schadstoffemissionen, wo sich insbesondere die Emissionen von
Kraftfahrzeugverkehr, Hausbrand und Industrie Gberlagern. Hier sollen rdumliche Priorita-
ten fur die Einschrankung von Emissionen dieser Verursachergruppen gesetzt werden, da
wegen der geringen Ableitungshohe eine geringe Ausbreitung und Verdinnung gegeben
ist, so dass in der Nahe von Emissionen auch hohe Immissionen auftreten. Die Festset-
zung begrenzt insbesondere mit Blick auf die in der Umgebung vorhandene hohe bauliche
Dichte  fur den  Geltungsbereich  Schadstoffemissionen und  damit auch
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-immissionen. Sie dient daher im Wesentlichen dem Schutz gesunder Wohn- und Arbeits-
verhéaltnisse.

Immissionsschutz / Schall Bolzplatze

Bezlglich der Nachbarschaft zu den angrenzenden, aufRerhalb des Geltungsbereichs gele-
genen Bolzplatzen, wurden differenzierte Schallschutzmaflinahmen realisiert. Ohne Schall-
schutzmafinahmen entstehen geman einer schalltechnischen Untersuchung (Schalltechni-
sche Untersuchung — Larmimmissionsprognose — BV ,Wohnen mit weitem Blick”, Akustik
Office, Hennigsdorf, 04. April 2011) an den Uberbaubaren Grundstiicksflachen auf dem be-
bauten Grundstick HermannstralBe 134 Schallimmissionen in Héhe von bis zu 62 dB(A).
Hierdurch werden die Richtwerte der 18. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV)
»Sportanlagenlarmschutzverordnung” von 55 dB(A) sowie von 50 dB(A) in den sog ,Ruhe-
zeiten®* (werktags 6-8 und 20-22 Uhr, sonn- und feiertags 7-9, 13-15 und 20-22 Uhr) deut-
lich Gberschritten. Diese Werte stehen gesunden Wohn- und Arbeitsverhaltnissen entge-
gen. Nachts kénnen die Bolzplatze aufgrund fehlender Beleuchtung nicht betrieben werden;
es kann daher nicht von nachtlicher Nutzung der Anlagen ausgegangen werden.

Weiterhin ist zu bertcksichtigen, dass die u. g. Gutachten zum Ergebnis kommen, dass ei-
ne Schallschutzwand entlang der Bolzplatze errichtet werden muss, die auch dem vorhan-
denen Gebaudebestand auf den Grundstiicken Hermannstrafl3e 135-137A zu Gute kommt.

Das erstellte Schallgutachten kam im Wesentlichen zu dem Ergebnis, dass eine durchge-
hende 6,15 m hohe Schallschutzwand mit einer Lange von ca. 50 m auRerhalb des Gel-
tungsbereichs, unmittelbar nérdlich der Bolzplatze zu errichten ist. Diese Schallschutzwand
ist dazu geeignet, dass in den ersten drei Vollgeschossen des Wohngebaudes Hermann-
straRe 134 gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse gewahrt werden kénnen; die Immissi-
onsrichtwerte der 18. BImSchV werden eingehalten. Um den Schallschutzanforderungen
auch in den daruber liegenden Ebenen zu gentigen, mussten weitere konstruktive Mal3-
nahmen (z. B. schallgedammte Lifter) umgesetzt werden.

Im Nachgang zu dem o. g. Schallgutachten wurden weitere vertiefende Untersuchungen
angestellt. Diese Untersuchungen gingen davon aus, dass eine 6,15 m hohe Schutzwand
zwar aus schalltechnischer Sicht vorteilhaft ist, jedoch aus verschiedenen anderen Grin-
den deutliche Nachteile aufweist:

Zum einen wird bei der Errichtung einer 6,15 m hohe Schallschutzwand entlang der Bolz-
platze ein stadtebaulicher Misstand erzielt. Eine solche Mauer wird die vorhandenen
Grundstiickseinfriedungen sowie die Einfriedung des Emmauskirchhofs um mehrere Meter
Uberragen. Dies wird sich optisch nachteilig auf den Friedhof, der zugleich ein Garten-
denkmal ist, auswirken. Auf3erdem wird eine 6,15 m hohe Schallschutzwand das angren-
zende Allgemeine Wohngebiet in unangemessener Weise verschatten. Dariiber hinaus
kann sich in diesem Baugebiet aufgrund der Hohe der Wand in den angrenzenden Grund-
stucksteilen ein Gefuhl des ,Eingesperrtseins” einstellen.

Auch aus konstruktiven Griinden ist die Errichtung der Schallschutzwand problematisch, da
sie — aufgrund der Hohe — dem Wind eine groRe Angriffsflache bietet. Da zur Errichtung der
Schallschutzwand nur ein schmaler Streifen zwischen den bestehenden Bolzplatzen und
der bestehenden Einfriedung des Allgemeinen Wohngebiets bzw. des Emmauskirchhofs
zur Verfugung steht, erfordert die Errichtung eines tragfahigen Fundaments einen hohen
konstruktiven Aufwand.

Ausgehend von diesen Erkenntnissen wurde weitergehend gepruft, inwieweit die Héhe der
Schallschutzwand verringert werden kann, ohne dabei jedoch gesunde Wohn- und Arbeits-
verhéltnisse im angrenzenden Allgemeinen Wohngebiet zu gefahrden (Schalltechnische
Untersuchung zum Bebauungsplan XIV-78a ,Wohnen mit weitem Blick”, Peutz Consult,
Berlin, 31.10.2011).

Zur Minimierung der Schallbelastigungen wurde das geplante Gebaude gegeniber den
vorherigen Planungen so zurlickversetzt, dass der Abstand zwischen Geb&ude und den
Bolzplatzen mindestens 14 m betragt. Diese Zurlcksetzung des Geb&udes wurde in den
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Bebauungsplan integriert, die Baugrenzen im Allgemeinen Wohngebiet wurden gemaf dem
Vorschlag des Gutachters dahingehend platziert, dass der geforderte Abstand eingehalten
wird (siehe auch Kapitel 1l 3.3.3 ,Bauweise, tUiberbaubare Grundsticksflachen®).

Eine weitere Forderung der vertiefenden schalltechnischen Betrachtungen war, dass die
Fenster, die den Bolzplatzen zugewandt sind, nicht regelmafig zu 6ffnen sein durfen. Nur
das gelegentliche Offnen zu Reinigungs- und Wartungszwecken ist zu gewahrleisten. Diese
gutachterliche Forderung wurde Uber einen stadtebaulichen Vertrag verbindlich abgesi-
chert, da es sich bei dieser schalltechnischen MalRhahme um eine konkrete konstruktive
Malnahme handelt, die nicht im Rahmen eines Bebauungsplans festgesetzt werden kann.

Als weitere schalltechnisch sinnvolle MalRhahmen wurden schallschiitzende Fassadenele-
mente benannt, die in den oberen Gebaudeteilen AuRenwohnraume (z. B. Dachterrassen)
und nahe des Bolzplatzes gelegene Fenster schiitzen. Diese Elemente wurden ebenfalls im
Rahmen des stadtebaulichen Vertrags verbindlich abgesichert, da es sich bei diesen schall-
technischen MaRRnahmen ebenfalls um konkrete konstruktive MalRnahmen handelt, die
nicht im Rahmen eines Bebauungsplans festgesetzt werden kdénnen.

Sofern die 0. g. MalRnahmen umgesetzt werden, wird eine Schallschutzwand mit einer HO-
he von 4,75 m seitens der Gutachter als ausreichend angesehen  Die Schallschutzwand
wirkt sich auch positiv auf die bestehenden Wohngebaude (Hermannstral3e 135-137A) aus.

Da die Konfliktsituation erst durch die an den Bolz- bzw. Basketballplatz heranriickende
Wohnbebauung verursacht wurde, oblag es dem Bauwilligen, durch die genannten Malf3-
nahmen der ,architektonischen Selbsthilfe* die gebotene Ricksichtnahme darauf zu rich-
ten, dass die Wohnnutzung nicht unzumutbaren (Sport-)Larmbelastigungen ausgesetzt
wird. Erganzend zu den verbindlichen Regelungen des stadtebaulichen Vertrags wurde
hierbei auch die Eintragung einer Baulast vorgenommen, in der die o. g. konstruktiven Re-
gelungen dauerhaft gesichert wurden. Sofern Anderungen (z. B. Neu- oder Umbau) erfor-
derlich werden, wurde dem Bezirksamt Neukdlln ein Mitbestimmungsrecht eingeraumt.

Auch bei Realisierung der o. g. SchallschutzmaRnahmen wurden die Immissionsrichtwerte
der 18. BImSchV teilweise (berschritten. Die Uberschreitungen betreffen jedoch aus-
schlie3lich die Immissionsrichtwerte in den Ruhezeiten werktags sowie sonn- und feiertags.
An Werktagen auf3erhalb der Ruhezeiten sowie an Sonn- und Feiertagen auf3erhalb der
Ruhezeiten werden die Immissionsrichtwerte eingehalten.

Die Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte in den Ruhezeiten betragen bis zu
2,1 dB(A); insgesamt sind bis zu 52,1 dB(A) zu erwarten. Die Uberschreitungen treten nicht
flachendeckend im Allgemeinen Wohngebiet auf, sondern lediglich in Gebaudeteilen ab
dem dritten Vollgeschoss, die dem Emmauskirchhof zugewandt sind. Die Uberschreitungen
sind auf einen Bereich innerhalb der Gberbaubaren Grundstuicksflachen von ca. 10 — 15 m,
gemessen von der stdlichen Baugrenze, beschrankt.

Bis zum vierten Vollgeschoss treten Uberschreitungen von unter 1 dB(A) auf. Ab dem fiinf-
ten Vollgeschoss ist mit Uberschreitungen von bis zu 2,1 dB(A) zu rechnen. Eine Pegeldif-
ferenz von 2,1 dB(A) wird jedoch als nicht wahrnehmbar eingeschatzt; erst ab einer Pe-
geldifferenz von 3 dB(A) kann das menschliche Ohr diese Differenz gerade wahrnehmen®.
Auch bei einer Uberschreitung der Immissionsrichtwerte um bis zu 2,1 dB(A) kann daher
die erforderliche Erholungsfunktion innerhalb der Ruhezeiten als gewahrleistet angesehen
werden.

Durch den Verzicht auf regelmaBig zu 6ffnende Fenster an der Studfassade treten an dieser
Fassadenseite keine Uberschreitungen auf.

An der Ostfassade treten Uberschreityngen der Immissionsrichtwerte ab dem flinften Voll-
geschoss von ca. 0,4 dB(A) auf. Die Uberschreitungen sind auf einen Bereich von ca. 5 m,

1 Baunutzungsverordnung, Fickert / Fieseler, 10. Auflage, § 15 Rn. 15.1.
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gemessen ab der siidliche Baugrenze,, beschrankt. Es wird eingeschatzt, dass diese Uber-
schreitungen subjektiv nicht wahrnehmbar sind.

Gemal eines Schreibens des Umweltamtes des Bezirks Neukélln vom 11. November 2011
bestanden keine grundsatzlichen Bedenken gegen den zum damaligen Zeitpunkt geplanten
Neubau auf dem Grundstick HermannstraRe 134, wenn die im Gutachten vorgeschlage-
nen SchallschutzmalRnahmen umgesetzt werden.

Immissionsschutz / Schall oberirdische Stellplatzanlage

Die Festsetzungen des Bebauungsplans ermdglichen auf dem ehemaligen ,Bunkergrund-
stuck®, dem Allgemeinen Wohngebiet, die Errichtung einer ebenerdigen Stellplatzanlage.
Es ist davon auszugehen, dass Schallemissionen von einer raumlich untergeordneten
Stellplatzanlage zu Ublichen Alltagserscheinungen gehéren, die keine erheblichen Stérun-
gen hervorrufen. Beziglich der ebenerdigen Stellplatzanlage wurden daher keine geson-
derten Regelungen getroffen.

Immissionsschutz / Schall Kita

Kindertagesstatten sind als Anlage fur soziale Zwecke in einem allgemeinen Wohngebiet
regelmafig zulassig. Insofern ist nicht von schalltechnischen Konflikten zwischen der Kita
auf dem angrenzenden Grundstiick HermannstraBe 135-137A und dem benachbarten
Wohnen (HermannstraRe 134) auszugehen. Auch die jiingsten Anderungen im Immissi-
onsschutzrecht (hier: Privilegierung von Gerauscheinwirkungen durch Kinder in § 22
Abs. 1a BImSchG) stiitzen die Annahme, dass keine schalltechnischen Konflikte zu erwar-
ten sind. Gesonderte Festsetzungen zum Schallschutz werden daher nicht getroffen.

Immissionsschutz / Schall Hermannstral3e

Im StraRBenraum der Hermannstral3e tritt ein Tag-Abend-Nacht-Larmindex (L DEN) von
Uber 75 dB(A) auf. Im Bereich der stralRenseitigen Gebaude reduziert sich dieser Pegel um
bis zu 10 dB(A). In den ruckwartigen Grundsticksbereichen - innerhalb des Allgemeinen
Wohngebiets im Bebauungsplan XIV-78a - treten Pegel von 55 — 60 dB(A) auf.

Nachts liegt im Straenraum der Hermannstrale ein Nacht-Larmindex (L N) von uber
70 dB(A) vor. Entlang der straRenseitigen Bebauung reduziert sich dieser Pegel um bis zu
10 dB(A). In den ruckwartigen Grundstlcksbereichen — innerhalb des Allgemeinen Wohn-
gebiets im Bebauungsplan XIV-78a - treten Pegel von 45 — 50 dB(A) auf. Hieraus resultie-
ren mogliche Uberschreitungen des maRgeblichen Innenraumpegels bei teilgecffnetem
Fenster von 30 dB(A) fir Raume, die Uberwiegend zum Schafen genutzt werden.

Gemal der DIN 18005 (Schallschutz im Stadtebau) sollte in Allgemeinen Wohngebieten
am Tage ein Immissionsrichtwert von 55 dB(A) eingehalten werden. Nachts wird der Orien-
tierungswert mit 45 dB(A) angegeben. Bei diesen Werten handelt es sich nicht um rechtlich
verbindliche Grenzwerte, sondern nur um schalltechnische Orientierungswerte als eine
empfohlene Grundlage fir die in der Planung zu bericksichtigenden Ziele des Schallschut-
zes.

Somit werden sowohl wahrend der Tageszeiten (6.00 — 22.00 Uhr) als auch wéahrend der
Nachtzeiten (22.00 — 6.00 Uhr) die Pegel jeweils um maximal 5 dB (A) Uberschritten.

An der Einfahrt der Anschlussstelle Britzer Damm (Nordseite) zur Hauptfahrbahn der BAB
A 100 (in Tunnellage) tritt ein Tag-Abend-Nacht-Larmindex (L DEN) von 55 — 60 dB (A) auf.
Nachts liegt ein Nacht-Larmindex (L N) von 45 — 50 bzw. 50 — 55 dB (A) vor.

Im Vergleich zum StraRenzug Hermannstral3e / Britzer Damm stellt die Einfahrt keine linea-
re Larmquelle dar.

Im dicht besiedelten Raum innerhalb der Metropole Berlin ist davon auszugehen, dass die
Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005 mitunter schwer zu gewabhrleisten ist.
Dies gilt insbesondere flir Gebiete, die an Stralen mit einer Ubergeordnete Verbindungs-
funktion (hier: Hermannstral3e) angrenzen.
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Trotz der Schalleinwirkungen durch die angrenzende Ubergeordnete StralRenverbindung
soll im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Boden sowie einer nachhaltigen Stadtentwick-
lung (Nachnutzung eines Grundstiicks innerhalb des Siedlungszusammenhangs) das
Wohnungsbauprojekt ermdglicht werden.

Es wird davon ausgegangen, dass der vorhandene, straf3enbegleitende Gebaudebestand
im Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs XIV-78b die dahinterliegenden Grund-
stiicksteile vor Schallbelastungen des StralRenverkehrs schitzen kann. Durch das Vorhan-
densein einer ruhigen, larmabgewandten Gebaudeseite kbnnen Wohnungen so errichtet
werden, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse gewahrt bleiben.

Wirde die Zulassigkeit von Wohnungen in dem stral3enbegleitenden Baukorper einge-
schrankt oder ausgeschlossen, so kann dies zu einer Ver6édung des StraRenzugs beitra-
gen. Dies ist stadtebaulich nicht gewollt.

Im Rahmen des Larmaktionsplans wird darauf hingewiesen, dass ausreichende Abstéande
zwischen einzelnen Nutzungen (hier: HermannstraRe und Wohnen) Gberwiegend nicht um-
setzbar sind und auch teilweise im Widerspruch zu angestrebten Nutzungsmischungen
stehen kdnnen (Larmminderungsplanung fir Berlin, Senatsverwaltung fir Gesundheit,
Umwelt und Verbraucherschutz, Berlin, Mai 2008, S 22f.). Es wird insbesondere darauf
hingewiesen, dass die Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005 dazu fuhrt, dass
das Wohnen an Hauptverkehrsstral3en nicht mdglich ist. Als Lésungsansatz wird vorge-
schlagen, dass stadtebauliche Strukturen ,larmrobust” sein sollten. Als Beispiel eines ,larm-
robusten“ Stadtebaus werden Baustrukturen genannt, die ruhige, von den Hauptverkehrs-
achsen abgewandte Bereiche schaffen bzw. sichern. Die vorliegende Bebauung (auf3erhalb
des Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes), die entlang der offentlichen Verkehrsfla-
che eine schallschiitzende Bebauung bildet, kann in diesem Sinne als ,larmrobust’ be-
zeichnet werden.

Bezlglich der straRenzugewandten Seite des Bestandes ist anzumerken, dass in Berlin die
DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) als Baunorm eingefiihrt ist. Sofern die legal errichtete
Gebaudesubstanz so verbraucht sein sollte, dass eine umfassende Modernisierung oder
Sanierung erforderlich wird, missen die zum Zeitpunkt dieser Mafinahme beachtlichen
bautechnischen Normen (z. B. die DIN 4109) eingehalten werden.

Aulerkrafttreten verbindlicher Festsetzungen

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden alle bisherigen Festsetzungen und bau-
rechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in 8 9 Abs. 1 des Baugesetzbu-
ches bezeichneten Art enthalten, durch Festsetzungen dieses Bebauungsplans ersetzt und
treten damit auRer Kraft (textliche Festsetzung Nr. 7). Vorliegend betrifft dies ausschliel3-
lich die férmlich festgestellte Baufluchtlinie vom 22. Dezember 1911 entlang der Hermann-
straf3e. Die formlich festgestellte Straf3enfluchtlinie gleichen Datums ist hiervon nicht betrof-
fen; diese gilt weiterhin fort bis zur geplanten Festsetzung von StraRenbegrenzungslinien
im Geltungsbereich des angrenzenden Bebauungsplanentwurfs XIV-78b.

Stadtebaulicher Vertrag

Zwischen dem Land Berlin, vertreten durch das Bezirksamt Neukélln von Berlin, und dem
Eigentimer des Grundstiicks HermannstralRe 134 wurde zum Bebauungsplan XIV-78a im
Januar 2012 ein stadtebaulicher Vertrag gemaf 8§ 11 BauGB geschlossen. Dieser wurde im
Februar 2012 durch einen Nachtrag ergéanzt. Darin wurden insbesondere Regelungen zu
folgenden Sachverhalten getroffen:

e Regelungen zur Errichtung, Pflege und Wartung / Erhalt einer maximal 5 m hohen
Schallschutzwand auf3erhalb des Geltungsbereichs, nérdlich angrenzend an die beste-
henden Bolzplatze. Die Lage der Larmschutzwand kann der folgenden Abbildung ent-
nommen werden.
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e Regelungen zu konkreten SchallschutzmaRnhahmen am Gebaude. Hier wurde verein-
bart, dass Fenster an der Sudfassade nur zu Reinigungszwecken gedffnet werden
kénnen. AuRerdem wurde vereinbart, dass Schallschutzelemente an rdumlich genau
bestimmten Teilen der Fassade angebracht werden missen. Die Lage dieser Elemen-
te kann der folgenden Abbildung entnommen werden. Weitere Darstellungen (z. B.
Fassadenansichten mit Lage der Elemente kénnen der schalltechnischen Untersu-
chung enthommen werden.

= w\
\%
- Kindertagesstéatte ‘
'
‘
260 - ”
Schallschutzwand P 26

ca. 218 mA?

261

Bolzplatz

210

Lage der auRerhalb des Geltungsbereich gelegenen Schallschutzwand (aus: Schalltechnische Untersuchung
zum Bebauungsplan XIV-78a ,Wohnen mit weitem Blick“, Peutz Consult, Berlin, 31.10.2011)
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Anordnung von schallschiitzenden Elementen am Gebaude (aus: Schalltechnische Untersuchung zum Bebau-
ungsplan XIV-78a ,Wohnen mit weitem Blick", Peutz Consult, Berlin, 31.10.2011)

Da die o. g. vertraglichen Regelungen zur Sicherstellung gesunder Wohnverhaltnisse erfor-
derlich sind, wurde der stadtebauliche Vertrag vor der Entstehung zuséatzlicher Baurechte
abgeschlossen. Die schallschiitzenden Regelungen wurden zusétzlich in der Baugenehmi-
gung des Gebaudes Hermannstraf3e 134 vom 21. Juni 2012 festgehalten.

Abwagung von Stellungnahmen
Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 BauGB

Die fruhzeitige Beteiligung der Offentlichkeit wurde nach Bekanntmachung in der Tages-
presse vom 15. Oktober 2010 im Zeitraum vom 18. Oktober 2010 bis einschlief3lich 29. Ok-
tober 2010 durchgefihrt. Zum Bebauungsplanentwurf XIV-78a wurde eine schriftliche Stel-
lungnahme eines Leitungstragers eingereicht, der den vorhandenen Leitungsbestand mit-
geteilt hat. Das Ergebnis der Auswertung der friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit hat
zu keiner, die Grundzuge der Planung beriihrenden Anderung gefiihrt. Es ist in die Abwa-
gung zur weiteren Konkretisierung der Planung eingeflossen.

Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange gemaf § 4 Abs. 2 BauGB

Die Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager offentlicher Belange wurde mit Schrei-
ben vom 28. April 2011 durchgefiihrt. Es wurde um Stellungnahme innerhalb Monatsfrist
gebeten. Insgesamt wurden 34 Stellen angeschrieben. Im Rahmen des Beteilungsverfah-
rens zum Bebauungsplanentwurf XIV-78a wurden 20 schriftliche Stellungnahmen von 19
Stellen eingereicht. Kein Ricklauf erfolgte von 15 Stellen.

Neben allgemeinen Hinweisen zur Planung wurde im Wesentlichen zu folgendem, fir den
Bebauungsplan XIV-78a relevanten Thema Stellung bezogen:

23



Festsetzungsbegriindung gemaR 8 9 Abs. 8 BauGB zum Bebauungsplan XIV-78a Stadtentwicklungsamt Neukélin

3.5.3

¢ Es wurde mitgeteilt, dass es sich bei dem benachbarten Emmaus-Friedhof um ein Gar-
tendenkmal handelt. Kinftige Bebauung dirfe das Gartendenkmal nicht beeintrachti-
gen.
Abwéagung: Die Festsetzungen des Bebauungsplans sollen in der Art erfolgen, dass die
gemanR Berliner Bauordnung einzuhaltenden Abstandsflachen gewahrt werden, so
dass die Bebauung nicht unmittelbar an das Gartendenkmal angrenzt. Dariber hinaus
soll die Bauhthe mit maximal 5 Vollgeschossen ein Vollgeschoss weniger aufweisen
als die bereits realisierte Wohnbebauung HermannstraRe 135-137A , wodurch ein ge-
wisser Ubergang von der Bebauung des (ibergeordneten StraRenzugs zum Freiraum
des Emmaus-Friedhofs gesichert wird.

Darlber hinaus erfolgten Hinweise zu Teilen des Geltungsbereichs, die numehr im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanentwurfs XIV-78b liegen (planungsrechtliche Sicherung
einer Kindertagesstatte, Eintragung im Bodenbelastungskataster). Hieraus ergeben sich
keine abwéagungsrelevanten Hinweise zum Bebauungsplan XIV-78a.

Das Ergebnis der Auswertung der Beteiligung der Trager oOffentlicher Belange hat zu kei-
nen, die Grundzige der Planung beriihrenden Anderungen gefiuhrt. Es ist in die Abwagung
zur weiteren Konkretisierung der Planung eingeflossen.

Information der Betroffenen gemalf § 33 Abs. 3 BauGB

Parallel zur Beteiligung gemaR § 4 Abs. 2 BauGB wurde der betroffenen Offentlichkeit so-
wie den betroffenen Behorden und Tragern offentlicher Belange die Moglichkeit zu AuRe-
rungen zur Planung gegeben. Diese Beteiligung war erforderlich, da seitens Berlins eine
Genehmigung gemald § 33 Abs. 3 BauGB (,Planreife*) erwogen wurde, sofern dafir alle
Voraussetzungen vorlagen. Als betroffene Offentlichkeit wurden die privaten Grundstiicks-
eigentimer innerhalb des damaligen Geltungsbereichs — einschlie3lich des Grundstticks
Hermannstral3e 135-137A — angesehen. AufRerdem wurden die fur die Errichtung der
Schallschutzwand auf angrenzenden planfestgestellten Flachen zustandigen Senatsverwal-
tungen beteiligt.

Im Beteiligungsverfahren haben sich die privaten Grundeigentimer mit schriftlichen Stel-
lungnahmen geéaulert. Die zustéandigen Senatsverwaltungen haben sich z. T. im Rahmen
der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB geaul3ert bzw. wurden im Rahmen von Abstim-
mungen zur Errichtung der Schallschutzwand informiert.

Neben allgemeinen Hinweisen zur Planung wurde im Wesentlichen zu folgenden Themen
Stellung bezogen:

e Es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die ErschlieBung des Grundstiicks Nr.

134 nicht gesichert sei.
Abwéagung: Den Ausfihrungen kann nicht gefolgt werden. Die ErschlieBung des Flur-
stiicks 215 (HermannstraBe 134) ist auf Grundlage von vereinbarten und eingetrage-
nen Rechten dem Grunde nach bereits seit 1954 gesichert. Ungeachtet dessen wurden
diese bestehenden Rechte in Verhandlungen zwischen der Friedhofsverwaltung und
dem Eigentimer des Grundstiicks Hermannstral3e 134 konkretisiert, da die damals
eingetragenen Rechte aus heutiger Sicht in Teilen nicht prazise formuliert waren.

o Die Anwendung des beschleunigten Verfahrens gemal § 13a BauGB wurde fir unzu-

lassig gehalten. Es wurde angemerkt, dass andere Bebauungsplane vorlagen, die im
raumlichen, zeitlichen und sachlichen Zusammenhang zu sehen seien.
Abwéagung: Den Ausfuhrungen wurde nicht gefolgt. Der Begriindung zum Bebauungs-
plan kann entnommen werden, dass alle Bebauungsplane im raumlichen Zusammen-
hang nicht im beschleunigten Verfahren, sondern im ,Regelverfahren“ aufgestellt sind.
Aus diesem Grund liegt keine kumulierende Wirkung vor; der vorliegende Bebauungs-
plan XIV-78a kann somit im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden.

¢ Die Wohnqualitdt angrenzender Grundsticke wirde dauerhaft beeintrachtigt.
Abwéagung: Die Regelung von voribergehenden Beeintrachtigungen durch Baumal3-
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nahmen ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Sofern es zu temporaren Beeintrach-
tigungen bzw. Vermdgensnachteilen kommt, missen diese aul3erhalb des Bebau-
ungsplanverfahrens abgearbeitet werden.

Bei der Bebauung des ehemaligen Bunkergrundstiicks (Nr. 134) missen gemal der
geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans die bauordnungsrechtlich erforderli-
chen Abstandsflachen zu den Nachbargrundstiicken eingehalten werden. Es wird da-
her zugrundegelegt, dass es auf den Nachbargrundstiicken zu keinen Beeintrachtigun-
gen gesunder Wohn- und Arbeitsverhéltnisse kommt. Auch beziglich der Belichtung
und Belluftung der Nachbarn kann davon ausgegangen werden, dass durch den Neu-
bau keine ungesunden Wohnverhéltnisse entstehen.

Die Auswertung der Beteiligung der Betroffenen gemaf § 33 Abs. 3 BauGB hat zu keiner
die Grundziige der Planung beriihrenden Anderung gefiihrt. Der Planung entgegenstehen-
de Sachverhalte liegen nicht vor.

Beteiligung der Offentlichkeit gemal § 3 Abs. 2 BauGB

Die Beteiligung der Offentlichkeit wurde im Zeitraum vom 24. September 2012 bis ein-
schlieBlich 25. Oktober 2012 durchgefiihrt. Wahrend der Offenlagefrist sind insgesamt zwei
Stellungnahmen eingegangen. Von diesen beiden Stellungnahmen wurde eine AuRerung
von Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belangen abgegeben, die gemald § 3
Abs. 2 Satz 3 BauGB mit Schreiben vom 24. September 2012 uber die Beteiligung der Of-
fentlichkeit informiert wurden.

Im Wesentlichen wurde zu folgenden Themen Stellung bezogen:
e Es wurde von der zustandigen Behorde mitgeteilt, dass dem Bebauungsplan keine er-

kennbaren artenschutzrechtlichen Verbote entgegenstehen.
Abwéagung: Der gegebene Hinweis wird in der Begrindung erganzt.

e Es ging der Hinweis ein, dass sich ggf. geschitzte Arten im Geltungsbereich angesie-
delt haben konnten.
Abwéagung: Es liegen keine Anhaltspunkte beziiglich eines Vorkommens geschitzter
Arten vor. Die fur den Artenschutz zustandige Behorde hat mitgeteilt, dass dem Be-
bauungsplan keine erkennbaren artenschutzrechtlichen Verbote entgegenstehen.

Das Ergebnis der Auswertung der Beteiligung der Offentlichkeit hat zu keinen, die Grund-
zuige der Planung beriihrenden Anderungen gefiihrt. Es ist in die Abwagung zur weiteren
Konkretisierung der Planung eingeflossen.

Erneute Beteiligung der Behdrden gemal § 4a Abs. 3i. V. mit 8 4 Abs. 2 BauGB

Parallel zur Beteiligung der Offentlichkeit fand eine erneute Beteiligung der Behdrden und
sonstigen Trager Offentlicher Belange gemdR §4a Abs.3BauGB i. V. mit 8§84
Abs. 2 BauGB statt. Die von der Anderung beriihrten Trager o6ffentlicher Belange wurden
mit Schreiben vom 25. September 2012 informiert. Es gingen zwei Stellungnahmen ein. In
diesen Stellungnahmen wurden keine Bedenken erhoben.

Im Einzelnen wurde mitgeteilt:

In dem Schreiben vom 23. Oktober 2012 teilte das bezirkliche Umwelt- und Naturschutzamt
(UmNat Il 3) mit, dass keine immissionsschutzrechtlichen Bedenken zum Vorhaben vorge-
bracht werden.

Die Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt teilt in ihrem Schreiben vom 26.
Oktober 2012 (VII B 16) mit, dass aus uUbergeordneter verkehrsplanerischer und organisa-
torischer Sicht keine Bedenken bestehen.
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Das Ergebnis der Auswertung der erneuten Beteiligung der Behorden hat zu keinen, die
Grundzige der Planung bertihrenden Anderungen gefiihrt. Es ist in die Abwagung zur wei-
teren Konkretisierung der Planung eingeflossen.

Erneute Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 4a Abs. 3i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB

Die erneute Beteiligung der Offentlichkeit wurde im Zeitraum vom 07. September 2015 bis
einschlieB3lich 09. Oktober 2015 (ausgenommen am 21./22. September 2015) durchgefihrt.
Die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 01.
September 2015 (iber die erneute Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 4a Abs. 3i.V.m. §
3 Abs. 2 BauGB informiert. Wahrend der Offenlagefrist ist eine Stellungnahme der Senats-
verwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt IX C mit Datum vom 07. September 2015 ein-
gegangen.

Im Wesentlichen wurde zum Themenkomplex ,Larm* wie folgt Stellung bezogen:

Hinsichtlich der verkehrsverursachten Immissionen kdénnen keine Hinweise gegeben wer-
den, da keine Uberprifbaren Angaben zu vorhandenen Belastungsszenarien durch Ver-
kehrslarm vorgelegt wurden. Auch bleibt die Belastungssituation durch angrenzende Bolz-
platze trotz Larmschutzwanden im Dunkel und ist nicht nachvollziehbar. Die in diesem Zu-
sammenhang getroffenen Entscheidungen des Begriindungsentwurfs sind nicht belegt.

Auf diesen Sachverhalt wurde bereits in meiner Stellungnahme vom 23. Oktober 2012 zum
ungeteilten Planentwurf hingewiesen (Anmerkung des Fachbereichs Stadtplanung: Diese
Stellungnahme lag bis zum 08. September 2015 nicht vor).

Inwieweit eine angemessene und sachgerechte Beurteilung und Abwéagung sowohl des
verkehrsverursachten Larms in Bezug auf die Kreuzungssituation Britzer Damm/ BAB Zu-
fahrt Britzer Tunnel und insbesondere zur Larmproblematik bestehender Freizeitanlagen
(Bolzplatz) durchgefiihrt wurden, ist nicht erkennbar.

Eine erste eigene Abschatzung der vorhandenen Verkehrslarmsituation kann anhand der
beiliegenden Rasterlarmkarten erfolgen, wobei zu beachten ist, dass der Freizeitlarm dabei
keine Berticksichtigung erfahrt.

Auf den Karten ist erkennbar, dass auch das herausgeltste Teilstiick des Planentwurfs
noch ein verkehrsverursachtes Larmproblem hat, die Uberschreitung der Orientierungswer-
te der DIN 18005 fur WA Lpen 55 dB(A) / Ln 45 dB(A).

Hierzu fahrt der Fachbereich Stadtplanung aus:

In direkter, sudlicher, Nachbarschaft zum B-Plangebiet sind ein Bolzplatz und ein Basket-
ballplatz vorhanden. Somit war es notwendig, bei den Planungsiberlegungen zur Errich-
tung des Wohnungsneubaus auch eine mdégliche Beeintrachtigung der Wohnqualitat durch
Freizeitlarm in Betracht zu ziehen. Mit der Konkretisierung des stadtebaulichen Konzeptes
zur Bebauung wurde ersichtlich, dass eine gutachterliche Untersuchung zur Bewaltigung
der Larmproblematik notwendig wurde. Das Ergebnis der Untersuchungen wurde in der
~Schalltechnischen Untersuchung - Larmimmissionsprognose“ vom Ingenieurbiiro Gerd-
Dieter Dox vom 04. April 2011 zusammengefasst. Ohne Larmschutzmaf3nahmen am ge-
planten Wohnhaus wurden Pegelliiberschreitungen an der Stdfassade um bis zu 12 dB(A),
an der Westfassade um bis zu 10 dB(A), an der Ostfassade um bis zu 6 dB(A) und im Be-
reich des Penthouses um bis zu 9 dB(A) prognostiziert. Als MalZnahmen wurden im Rah-
men der Untersuchung eine 6,15 m hohe Larmschutzwand ndrdlich der Bolz- und Basket-
ballplatze sowie nicht 6ffenbare Fenster entlang der Stidfassade vorgeschlagen.

Im Rahmen der Planfortschreibung wurden vom Bauherren weitere optimierende schall-
technische Untersuchungen veranlasst, die unter Berucksichtigung gleichwertiger Schall-
schutzmafinahmen zu vergleichbaren bzw. besseren Ergebnissen hinsichtlich der Immissi-
onsrichtwerttiberschreitung flihren sollten (Schalltechnische Untersuchung zum Bebau-
ungsplan XIV-78a ,Wohnen mit weitem Blick", Peutz Consult GmbH, Berlin, 31.10.2011).
Da die Konfliktsituation erst durch die an den Bolz- bzw. Basketballplatz heranriickende
Wohnbebauung verursacht wird, obliegt es hierbei dem Bauwilligen, durch geeignete Malf3-
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nahmen der ,architektonischen Selbsthilfe* die gebotene Rucksichtnahme darauf zu rich-
ten, dass die Wohnnutzung nicht unzumutbaren Larmbelastigungen ausgesetzt wird.
Das Ergebnis dieser Untersuchungen ist, dass folgende Malinahmen dazu fiihren, dass im
Vergleich zur vorliegenden Untersuchung durch das Biro Dox die Immissionsrichtwert-
Uberschreitung am stdwestlich gelegenen Immissionsort dartiber hinaus um 1 dB(A) mini-
miert werden kann:
e AbstandsvergréRerung zwischen dem geplanten Mehrfamilienhaus und den Bolz-
und Basketballplatzen um 3m
e Optimierung der Larmschutzwandhéhe bis zu einer maximalen Héhe von 5 m nord-
lich der Bolz- und Basketballplatze
e Fenster zu Aufenthaltsraumen auf der Sidfassade sind so auszustatten, dass sie
nur zu Reinigungszwecken gedffnet werden kénnen
¢ Anordnung von ,Schallschirmen” an der Ost- und Westfassade zur Minimierung der
restlichen Pegeliiberschreitungen

Aus den o.g. Griinden wurde aufRerhalb des Geltungsbereichs des vorliegenden Bebau-
ungsplans eine Schallschutzwand errichtet, deren Realisierung im Rahmen eines stadte-
baulichen Vertrages gesichert wurde (s. Kap. Il 3.4).

Da die Schallschutzwand tberwiegend die unteren Gebaudeteile des Wohngeb&udes im
angrenzenden Allgemeinen Wohngebiet schitzt, wurden fiir die oberen Gebaudeteile im
stadtebaulichen Vertrag zuséatzlich SchallschutzmalRnahmen am Gebaude (z. B. vorgela-
gerte Fassadenelemente, Regelungen zum Offnen von Fenstern) vereinbart und im Rah-
men des Baugenehmigungsverfahrens beriicksichtigt.

Zur Verdeutlichung der Lage und Ausrichtung der Larmschutzwand dient die zeichnerische
Darstellung auf Seite 24.

Die Anordnung der schallschiitzenden Elemente am Wohngeb&ude sind der Planzeichnung
auf Seite 25 zu entnehmen.

Die beschriebenen und realisierten SchallschutzmaflRnahmen sind ausreichend, um gesun-
de Wohnverhéltnisse herzustellen und dauerhaft zu sichern.

Bezlglich der verkehrsverursachenden Larmimmissionen bleibt die im Bebauungsplan XIV-
78a ermoglichte Bebauung trotz Uberschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005
deutlich unterhalb der Schwelle einer gesundheitlichen Beeinrachtigung (s. Kap. Il 3.3.5).
Die Einhaltung der Anforderungen an die Schallddmmung der AulRenbauteile wird hierbei
durch andere Vorschriften, wie hier die Energieeinsparvordnung, gewéhrleistet. Gesunde
Wohnverhaltnisse bleiben somit gewahrt.

Abwdéagung der 6ffentlichen und privaten Belange

Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes werden Wohnbaupotenziale im Innenstadtbe-
reich, innerhalb des Autobahnrings, erschlossen und durch die Errichtung von attraktivem
Wohnraum den Wohnbeduirfnissen der Bevolkerung angemessen Rechung getragen. Mit
der geplanten Wohnbebauung wird eine stadtebaulich sinnvolle und nachhaltige Nutzung
des zuvor nicht genutzten, brachliegenden Grundstiicks sowie eine Aufwertung des Umfel-
des erreicht. Auf Grund zu erwartender verkehrs- und freizeitbedingter Larmimmissionen
wird durch geeignete MalRnahmen sichergestellt, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhalt-
nisse gewahrleistet sind. Umgekehrt fuhrt die geplante Wohnbebauung zu keinen unzu-
mutbaren Beeintrachtigungen bzw. Einschrankungen angrenzender Wohn- und Freizeitnut-
zungen.

Die urspringlich im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens XIV-78 beabsichtigte Spiel-
platznutzung auf dem Grundstiick Hermannstral3e 134 wurde zwischenzeitlich aufgegeben
und nicht weiterverfolgt. Durch die zwischenzeitlich hergestellte, sudlich angrenzende
Grunflache oberhalb der BAB A 100 (,Britzer Tunnel) — bestehen ausreichende Spiel- und
Freizeitmdglichkeiten fur die dstlich angrenzende Kindertagesstétte sowie fir angrenzende
Wohngebiete. Die Belange von Freizeit und Erholung werden durch die angrenzende Park-
anlage — als Bestandteil der planfestgestellten, in diesem Abschnitt unterirdisch verlaufen-
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den BAB A 100 — angemessen berilcksichtigt. Die Errichtung von dringend benétigtem
Wohnraum ist daher hoher zu gewichten als eine mdgliche Erweiterung bestehender Griin-
und Freiflachen, deren Realisierung auf Grund begrenzter finanzieller Ressourcen und der
Prioritatensetzung in der Investitionsplanung nicht sichergestellt ist.

Die Wiedernutzbarmachung einer brach liegenden, zuletzt als Bunker genutzten Flache
tragt zur Fortentwicklung des Ortsteils Neukdlln bei. Durch die Festsetzungen des Bebau-
ungsplans, insbesondere zu der Gberbaubaubaren Grundstucksflache und zur Geschossig-
keit, werden die Belange des Denkmalschutzes — auf Grund des angrenzenden Garten-
denkmals — angemessen beriicksichtigt.

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes beruhen auf einem Stadtebaulichen Konzept,
dass mit dem Eigentiimer abgestimmt ist. Die privaten bzw. privatwirtschaftlichen Belange
des Eigentimers werden hierdurch angemessen berticksichtigt.

Unzumutbare Auswirkungen auf angrenzende Grundstiicke sind mit den Festsetzungen
des Bebauungsplanes nicht verbunden. Durch die Gebaudeanordnung, der Begrenzung
der Geschossigkeit sowie der Einhaltung der bauordnungsrechtlich erforderlichen Ab-
standsflachen bleiben die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse und
einer ausreichenden Belichtung und Besonnung gewabhrleistet.

Durch die Festsetzungen von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten fir die im Geltungsbereich
liegende Teilflache des Grundsticks HermannstralRe 133 (private Verkehrsflache) wird die
bereits bestehende Erschlieung zu Gunsten angrenzender Grundstticke planungsrechtlich
gesichert. Unzulassige Eingriffe in bestehende Nutzungs- und Eigentumsrechte sind hiermit
nicht verbunden.

Die privaten Belange werden somit ausreichend und angemessen berucksichtigt.

Fazit:

Durch die Wiedernutzbarmachung einer bereits weitgehend versiegelten Flache wird dem
Grundsatz, dass die stadtebauliche Entwicklung vorrangig durch Malinahmen der Innen-
entwicklung erfolgen soll, angemessen Rechnung getragen. Die allgemeinen Anforderun-
gen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse werden berlcksichtigt, der Planung entge-
gen stehende Belange liegen nicht vor bzw. sind nicht erkennbar.
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WEITERE AUSWIRKUNGEN DES BEBAUUNGSPLANS
Auswirkungen auf den Haushalt und die Finanz- bzw. Investitionsplanung

Die Neubebauung des ehemals mit einem Bunker bebauten Grundstiicks Hermannstralie
134 fuhrte zu keinen Auswirkungen auf den Haushalt. Die Bebauung sowie die Sicherung
der erforderlichen ErschlieBung wurden von privater Seite realisiert.

Mit dem Entstehen von Entschadigungsanspriichen wird nicht gerechnet.

Zu mildernde bzw. zu vermeidende nachteilige Auswirkungen auf personliche Le-
bensumstande im Sinne von § 180 BauGB

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans sind nachteilige Auswirkungen, die soziale
MalRnahmen nach 88 180 ff BauGB erfordern, nicht zu erwarten.
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V.

1.

VERFAHREN
Aufstellung des Bebauungsplanentwurfs XIV-78

Der Bebauungsplanentwurf XIV-78 wurde durch BA-Beschluss vom 16. Januar 1990 (Vorl.
Nr. 29/90) aufgestellt. Die Aufstellung des Bebauungsplanentwurfs XIV-78 wurde am 02.
Marz 1990 im Amtsblatt fur Berlin auf Seite 446 ortsublich bekannt gemacht.

Die Bezirksverordnetenversammiung hat den Bebauungsplan XIV-78 — nach Durchfihrung
der erforderlichen Verfahrensschritte — in der Sitzung am 28. September 1996 beschlossen
(Drs. Nr. XV/298). Eine Festsetzung des Bebauungsplanes XIV-78 ist bisher nicht erfolgt
und ware zum Zeitpunkt der Weiterfihrung des Bebauungsplanverfahrens im Jahr 2010 auf
Grund einer Anderung der Rechtsgrundlagen grundsatzlich nur in Verbindung mit der
Durchfiihrung einer Umweltprifung sowie einer Wiederholung von Verfahrensschritten
maglich.

Geltungsbereichsteilung, Aufstellung des Bebauungsplanentwurfs XIV-78a

Der Bebauungsplanentwurf XIV-78a wurde durch BA-Beschluss vom 01. Juni 2010 (Vorla-
ge Nr. 80/10) aufgestellt. Die Aufstellung des Bebauungsplanentwurfs XIV-78a wurde am
03. September 2010 im Amtsblatt fir Berlin Nr. 36 auf Seite 1482 ortsublich bekannt ge-
macht.

Uber die Absicht, den Geltungsbereich des Bebauungsplans XIV-78 zu teilen und den Plan-
inhalt des aufzustellenden Bebauungsplans XIV-78a zu andern, wurden zuvor gemafi § 5
AGBauGB die Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung sowie die Gemeinsame Landespla-
nungsabteilung (GL 5) zeitgleich mit Schreiben vom 27. April 2010 durch Ubersendung des
Entwurfs der Bezirksamtsvorlage informiert.

Mit Schreiben der Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung vom 18. Mai 2010 wurde mitge-
teilt, dass gegen die Absicht, den Bebauungsplan XIV-78 bei den dargelegten Planungszie-
len zu teilen, keine Bedenken bestehen. Die Bebauungsplanverfahren sind nach § 7 AG-
BauGB durchzufiihren, da sie gemafd Absatz 1 Nr. 2 dringende Gesamtinteressen Berlins
an Bebauungsplanen berthren und eine mdgliche Beeintrachtigung nicht ausgeschlossen
werden kann. Es sind folgende Ubergeordnete Verkehrsanlagen (durch die Geltungsbe-
reichsreduzierung des B-Planes XIV-78a vom 24. Marz 2015 nur noch mittelbar) betroffene
Verkehrsanlagen beriihrt:
e die HermannstraRe und der Britzer Damm, die im StEP Verkehr als Gbergeordnete
StralRenverbindungen der Verbindungsfunktionsstufe Il enthalten sind,
¢ unterhalb des B-Planes XIV-78a befinden sich Anlagen der Bundesautobahn BAB A
100 sowie die Rampen der Anschlussstelle Britzer Damm (Verbindungsfunktions-
stufe 1).

Mit Schreiben der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung vom 19. Mai 2010 wurde mitge-
teilt, dass die angezeigten Planungsziele zum damaligen Planungsstand keinen Wider-
spruch zu den Zielen der Raumordnung erkennen lieRen.

Der bezirkliche Ausschuss fir Stadtentwicklung hat in seiner Sitzung am 14. September
2010 die Geltungsbereichsteilung des Bebauungsplanentwurfs XIV-78 zustimmend zur
Kenntnis genommen.

Frithzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 BauGB

Die frihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit wurde nach Bekanntmachung in der Tages-
presse vom 15. Oktober 2010 im Zeitraum vom 18. Oktober 2010 bis einschliel3lich 29. Ok-
tober 2010 durchgefihrt. Zum Bebauungsplanentwurf XIV-78a wurde eine schriftliche Stel-
lungnahme eingereicht. Das Ergebnis der Auswertung der frilhzeitigen Beteiligung der Of-
fentlichkeit hat zu keiner, die Grundziige der Planung beriihrenden Anderung gefiihrt. Es ist
in die Abwagung zur weiteren Konkretisierung der Planung eingeflossen.
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Verfahrensumstellung auf § 13a BauGB

Der Bebauungsplan XIV-78a dient der Ergénzung des angrenzenden Wohnbestands und
somit der Innenentwicklung. Aus diesem Grund wurde der Bebauungsplan als Bebauungs-
plan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gemal § 13a BauGB aufgestellt.
Uber die Umstellung des Verfahrens auf die Vorschriften des § 13a BauGB wurden geman
8§ 5 AGBauGB bzw. Art. 13 Abs. 2 LPV die zustandigen Stellen, SenStadt Il C und die Ge-
meinsame Landesplanungsabteilung GL 5 mit Schreiben vom 04. November 2010 infor-
miert. Mit gleichem Schreiben wurden auch die Ergebnisse der friihzeitigen Beteiligung der
Offentlichkeit mitgeteilt. Gegen die Umstellung des Aufstellungsverfahrens auf das be-
schleunigte Verfahren wurden durch die Gemeinsame Landesplanungsabteilung (Schrei-
ben vom 24. November 2010) und durch die Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung
(Schreiben vom 07. Dezember 2010) keine Bedenken geaul3ert.

Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange gemaf § 4 Abs. 2 BauGB

Die Beteiligung der Behérden und sonstiger Trager offentlicher Belange wurde mit Schrei-
ben vom 28. April 2011 durchgefiihrt. Es wurde um Stellungnahme innerhalb Monatsfrist
gebeten. Insgesamt wurden 34 Stellen angeschrieben. Im Rahmen des Beteiligungsverfah-
rens zum Bebauungsplanentwurf XIV-78a wurden 20 schriftliche Stellungnahmen von 19
Stellen eingereicht. Kein Ricklauf erfolgte von 15 Stellen.

Das Ergebnis der Auswertung der Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange hat zu kei-
nen, die Grundziige der Planung beriihrenden Anderungen gefiihrt. Es ist in die Abwagung
zur weiteren Konkretisierung der Planung eingeflossen.

Information der Betroffenen gemaf § 33 Abs. 3 BauGB

Parallel zur Beteiligung gemaR § 4 Abs. 2 BauGB wurde mit Schreiben vom 03. Mai 2011
der betroffenen Offentlichkeit sowie den betroffenen Behérden und Tragern offentlicher Be-
lange die Moglichkeit zu AuRerungen zur Planung gegeben werden. Diese Beteiligung wur-
de erforderlich, da seitens Berlins eine Genehmigung gemaf 8 33 Abs. 3 BauGB (,Planrei-
fe) erwogen wurde, sofern dafiir alle Voraussetzungen vorlagen. Als betroffene Offentlich-
keit wurden die privaten Grundstiickseigentiimer innerhalb des Geltungsbereich angese-
hen. AuRerdem wurden die fur die Errichtung der Schallschutzwand zustéandigen Senats-
verwaltungen beteiligt.

Die Auswertung der Beteiligung der Betroffenen gemald § 33 Abs. 3 BauGB hat zu keiner
die Grundzuge der Planung beriihrenden Anderung gefiihrt. Der Planung entgegenstehen-
de Sachverhalte lagen nicht vor.

Abschluss stadtebaulicher Vertrag, Nachtrag stadtebaulicher Vertrag

Der erforderliche stadtebauliche Vertrag zwischen dem Land Berlin (vertreten durch den
Bezirk Neukolin) und dem Bautrager wurde am 05./09. Januar 2012 abgeschlossen. Ein
Nachtrag zu diesem Vertrag wurde am 23./27. Februar 2012 unterzeichnet.

Baugenehmigung Grundstiick Hermannstrafle 134

Am 21. Juni 2012 erteilte das Bezirksamt Neukdlin eine Baugenehmigung zur Neuerrich-
tung eines Mehrfamilienhauses auf dem Grundstiick Hermannstraf3e 134 gemaf § 33 Abs.
3 BauGB. Die Regelungen des stadtebaulichen Vertrags beziiglich des Schallschutzes (Er-
richtung einer Schallschutzwand auf3erhalb des Geltungsbereichs, konstruktive Schall-
schutzmalRnahmen am Gebaude) waren Bestandteil der Baugenehmigung.

Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2 BauGB

Die Beteiligung der Offentlichkeit wurde nach Bekanntmachung im Amtsblatt vom 14. Sep-
tember 2012 (ABI. Nr. 39, S. 1667) sowie in der Tagespresse vom 21. September 2012 im
Zeitraum vom 24. September 2012 bis einschlie3lich 25. Oktober 2012 durchgefuhrt. Zum
Bebauungsplanentwurf XIV-78a wurden zwei schriftliche Stellungnahmen eingereicht. Das
Ergebnis der Auswertung der Beteiligung der Offentlichkeit hat zu keiner, die Grundziige
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11.

12.

der Planung beriihrenden Anderung gefiihrt. Es ist in die Abwagung zur weiteren Konkreti-
sierung der Planung eingeflossen.

Erneute Beteiligung der Trager offentlicher Belange

Parallel zur Beteiligung der Offentlichkeit fand eine erneute Beteiligung der Behdrden und
sonstigen Trager oOffentlicher Belange gemaR 8§4a Abs.3BauGB i. V. mit 84
Abs. 2 BauGB statt. Die von der Anderung betroffenen Trager 6ffentlicher Belange wurden
mit Schreiben vom 25. September 2012 informiert. Die betroffenen Trager wurden zur Ab-
gabe einer Stellungnahme innerhalb eines Monats gebeten. Insgesamt wurden funf Stellen
angeschrieben. Es gingen zwei Stellungnahmen ein. Das Ergebnis der Auswertung der er-
neuten Beteiligung der Tréger 6ffentlicher Belange hat zu keiner, die Grundziige der Pla-
nung bertihrenden Anderung gefihrt. Es ist in die Abwagung zur weiteren Konkretisierung
der Planung eingeflossen

Beschluss liber den Bebauungsplan

Durch das Bezirksamt Neukdlln von Berlin wurde am 15. Januar 2013 (Vorlage Nr. 04/13)
beschlossen, den Bebauungsplan XIV-78a vom 03. September 2012 der Bezirksverordne-
tenversammlung zur Beschlussfassung zu unterbreiten.

Der Ausschuss fir Stadtentwicklung der Bezirksverordnetenversammiung (BVV) Neukdlin
hat in seiner Sitzung am 12. Februar 2013 dem Entwurf des Bebauungsplanes zugestimmt.

Die Bezirksverordnetenversammlung Neukdlin von Berlin hat in der 15. offentlichen Sitzung
der XIX. Wahlperiode am 27. Februar 2013 dem Bebauungsplan sowie dem Entwurf der
Rechtsverordnung Uuber die Festsetzung des Bebauungsplanes (Drucksachen-Nr.:
0523/XIX) zugestimmt.

Anzeige des Bebauungsplanes

Nach dem BVV-Beschluss wurde der Bebauungsplan gemanR § 6 Abs. 4 AGBauGB der Se-
natsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt Abt. Il C mit Datum vom 08. Méarz 2013
angezeigt. Im Ergebnis des Anzeigeverfahrens stellte die Senatsverwaltung flir Stadtent-
wicklung und Umwelt mit Schreiben vom 07. Mai 2013 fest, dass der Bebauungsplan, da
nicht beanstandungsfrei, vom Bezirksamt noch nicht festgesetzt werden kann. Die Bean-
standungen begriinden sich wie folgt:

e keine hinreichenden besonderen stadtebaulichen Griinde fir die Uberschreitung der
Obergrenzen gemaf § 17 BauNVO (Verstol3 gegen 8 17 Abs. 2 BauNVO),

o fehlende Darlegung der Larmkonfliktbewaltigung entlang der Hermannstral3e sowie feh-
lende Prifung, ob weitere Maf3nahmen erforderlich sind (Abwagungsausfall gemaR 8§ 1
Abs. 6 BauGB).

Hierzu ist seitens des Fachbereichs Stadtplanung Folgendes anzumerken:

Fur die Bestandsbebauung auf den Grundstiicken Hermannstraf3e 135-137A ware eine hin-
reichende Larmkonfliktbewaltigung nur maoglich, sofern hierfur eine gutachterliche Ermitt-
lung und Bewertung der Larmsituation erfolgt. Ein solches Gutachten wirde voraussetzen,
dass aktive und/oder passive LarmschutzmafRnahmen auch tatsachlich um- und durchsetz-
bar waren. Da es sich auf den Grundstiicken Hermannstraf3e 135, 135A, 136, 137 und
137A aber um Bestandsgebaude handelt, ist mit einer nachtraglichen Umsetzung entspre-
chender Malinahmen nicht zu rechnen.

Auf Grund der derzeit nicht hinreichend gesicherten Konfliktbewaltigung fir die Grundstu-

cke Hermannstral3e 135-137A ist der Geltungsbereich des Bebauungsplans XIV-78a ent-
sprechend zu reduzieren.
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14.

15.

16.

Geltungsbereichsreduzierung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes XIV-78a wurde am 24. Marz 2015 mittels BA-
Beschluss (Vorlage Nr. 44/15) um die Grundstiicke Hermannstrale 135-137A reduziert.
Diese Grundstiicke wurden dem Geltungsbereich des angrenzenden Bebauungsplanes
XIV-78b hinzugefiigt, welcher gegebenenfalls zu einem spéateren Zeitpunkt in seinem Ver-
fahren fortgefihrt werden soll. Der Bebauungsplan XIV-78a umfasste nunmehr das Grund-
stiick HermannstralRe 134 und eineTeilflache des Grundstiicks Hermannstral3e 133. Eine
Anderung der Planinhalte fur den verbleibenden Geltungsbereich des Bebauungsplanes
XIV-78a war damit nicht verbunden.

Der Beschluss des Bezirksamtes wurde am 02. April 2015 im Amtsblatt fir Berlin Nr. 13 auf
Seite 517 veroffentlicht.

Uber die Absicht, den Geltungsbereich des Bebauungsplans XIV-78a zu reduzieren, wur-
den zuvor gemald § 5 AGBauGB die Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Umwelt
sowie die Gemeinsame Landesplanungsabteilung (GL 5) zeitgleich mit Schreiben vom 04.
Februar 2015 durch Ubersendung des Entwurfs der Bezirksamtsvorlage informiert.

Mit Schreiben der Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt vom 02. Mérz 2015
wurde mitgeteilt, dass gegen die Absicht, den Bebauungsplan unter Anderung aufzustellen,
keine Bedenken bestehen. Das Bebauungsplanverfahren ist weiterhin nach § 7 AGBauGB
durchzufihren (s.a. Punkt 2).

Mit Schreiben der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung vom 06. Méarz 2015 wurde mit-
geteilt, dass die Ziele der Raumordnung auch durch die geanderten Planungsziele nicht be-
troffen sind.

Der bezirkliche Ausschuss fur Stadtentwicklung wurde in seiner Sitzung am 21. April 2015
Uiber die beschlossene Geltungsbereichsreduzierung informiert.

Erneute Beteiligung der Offentlichkeit gem&aR § 4a Abs. 3i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB

Auf Grund der Reduzierung des Geltungsbereichs wurde der Bebauungsplan XIV-78a er-
neut offentlich ausgelegt. Da sich die Plangrundlage nicht nur unwesentlich verandert hat
sowie die Lesbarkeit des B-Planes bei Anfertigung eines Deckblatts nicht bzw. nur stark
eingeschrankt gegeben ware, wurde ein neues Plandokument mit dem Datum 17. Juli 2015
gefertigt. Eine Anderung des Planinhalts war damit nicht verbunden, die Grundziige der
Planung wurden hierdurch nicht beriihrt.

Die erneute Beteiligung der Offentlichkeit wurde nach Bekanntmachung im Amtsblatt vom
28. August 2015 (ABI. Nr. 35, S. 1901) sowie in der Tagespresse vom 04. September 2015
(,Der Tagesspiegel“, ,Berliner Morgenpost®) im Zeitraum vom 07. September 2015 bis ein-
schlief3lich 09. Oktober 2015 durchgefihrt. Zum Bebauungsplanentwurf XIV-78a wurde ei-
ne schriftliche Stellungnahme eingereicht. Das Ergebnis der Auswertung der erneuten Be-
teiligung der Offentlichkeit hat zu keiner, die Grundziige der Planung beriihrenden Ande-
rungen gefuhrt. Die Stellungnahme hat aber dazu gefihrt, dass die Begrindung zum Be-
bauungsplan ergénzt und aktualisiert wurde.

Erneuter Beschluss Uber den Bebauungsplan

Durch das Bezirksamt Neukdlln von Berlin wurde am 01.12.2015 (Vorlage Nr. 190/15) der
sich aus der Abwagung ergebende Entwurf des Bebauungsplans XIV-78a vom 17. Juli
2015 beschlossen.

Erneutes Anzeigeverfahren

Nach dem BVV-Beschluss wurde der Bebauungsplan gemaR 8 6 Abs. 2 AGBauGB der Se-
natsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt Abt. II C mit Datum vom 12. Januar 2016
(eingegangen am 27. Januar 2016) angezeigt. Im Ergebnis des Anzeigeverfahrens stellte
die Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Umwelt mit Schreiben vom 23. Marz 2016
fest, dass der Bebauungsplan auf Grund verfahrensrechtlicher Ma&ngel noch nicht festge-
setzt werden kann. Die Beanstandung beruht auf der Nichtanwendung der Uberleitungs-
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vorschriften des AGBauGB und wird wie folgt begrindet:

Da der Bebauungsplanentwurf bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Ausfihrung des
Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBI. S. 578), zu-
letzt ge&ndert durch Gesetz vom 23. Juni 2015 (GVBI. S. 283) von der Bezirksverordneten-
versammlung beschlossen wurde und auch schon ein Anzeigeverfahren gemali3 § 6 Abs. 4
AGBauGB (alte Fassung) durchlaufen hat, wird das Bebauungsplanverfahren gem. Uber-
gangsregelungen des Artikel 4 noch nach den Vorschriften vor Inkrafttreten des Gesetzes
zur Ausfilhrung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. November 1999
(GVBI. S. 578), zuletzt gedndert vom 23. Juni 2015 durchgefiihrt. Das bedeutet, dass das
Anzeigeverfahren erst nach einem BVV-Beschluss erfolgt. Entsprechend fehlerhatft ist der
Entwurf der Rechtsverordnung. Das entsprechende Muster der Rechtsverordnung bei An-
wendung der Uberleitungsvorschriften liegt dem Schreiben bei.

Durch folgende Vorgehensweise kann dieser Umstand geheilt werden:

- Es ist ein erneuter BA-Beschluss zu fassen.

- Es ist ein BVV-Beschluss zu fassen.

- Der Bebauungsplan ist gem. § 6 Abs. 4 AGBauGB (alt) erneut anzuzeigen.

- Der Entwurf der Rechtsverordnung ist zu tUberarbeiten.

Hierzu ist seitens des Fachbereichs Stadtplanung Folgendes anzumerken:

Der vorgeschlagenen Vorgehensweise wird gefolgt. Nach Beschlussfassung durch BA und
BVV wird der Bebauungsplan erneut bei der Senatsverwaltung angezeigt. Der Text der
Rechtsverordnung sowie die Begriindung werden entsprechend angepasst.

Auf Grun__d der weiteren, im Schreiben vom 23. Marz 2016 erfolgten Hinweise wurden
fogende Anderungen bzw. Ergdnzungen vorgenommen:

Die textliche Festsetzung Nr. 3 wird geadndert. Die Einschrankung der Zulassigkeit von
Stellplatzen bezieht sich zukinftig nur auf das Allgemeine Wohngebiet und nicht auf das
gesamte Plangebiet; die Zuldssigkeit von Stellplatzen innerhalb der Privaten Verkehrsfla-
che wird somit zukunftig nicht berthrt. Da es sich nur um eine redaktionelle Anderung han-
delt, bedarf es keiner erneuten Beteiligung.

Die Begriindung wird redaktionell Uberarbeitet und um folgende Punkte erganzt:

- Erganzung eines zusammenfassenden Kapitels zur Abwéagung der 6ffentlichen und
privaten Belange (Pkt. 11.3.6)

- Erganzung eines Unterkapitels zum Berliner Modell der kooperativen Baulandent-
wicklung (in Pkt. 1.2.2.10)

- Hinweis auf Obliegenschaft des Bauherrn bei geeigneten (Schallschutz-) Maf3nah-
men der ,architektonischen Selbsthilfe”

- Erganzung der Abwéagung zum Verkehrslarm

- Anderung der Zitierweise in den Rechtsgrundlagen

- Aktualisierung der Zitierweise des FNP

- Streichung der Fu3noten und Einbindung in den Textteil

- Nachvollziehbare Darlegung der Genehmigungsgrundlage der baulichen Anlage auf
dem Grundstiick Hermannstral3e 134

- Erganzung der umweltbezogenen Auswirkungen auf Kulturguter

- vereinzelt Anpassung der Begrundung an die im Jahr 2015 erfolgte Geltungsbe-
reichsreduzierung

Folgende Hinweise der Senatsverwaltung bleiben unbericksichtigt:

Dem Vorschlag einer Festsetzung der StralRenbegrenzungslinie entlang der Hermannstra-
3e wird nicht gefolgt. Die f.f. Stralenfluchtlinie hat weiter Bestand, so dass es keiner Neu-
festsetzung im Bebauungsplan XIV-78a bedarf.

Dem Hinweis zur Anderung des Mafstabs der ALK wird nicht gefolgt. Der angegebene
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17.

18.

19.

Mal3stab bezieht sich nur auf die verwendete Planunterlage (ALK, M 1:1.000). Der Mal3stab
der Planzeichnung ist an anderer Stelle des Planes richtig mit M 1:500 wiedergegeben.

Erneuter Beschluss Uber den Bebauungsplan

Durch das Bezirksamt Neukdlln von Berlin wurde am 10. Mai 2016 (Vorlage Nr. 73/16) be-
schlossen, den Bebauungsplan XIV-78a vom 17. Juli 2015 der Bezirksverordnetenver-
sammlung zur Beschlussfassung zu unterbreiten.

Der Ausschuss fir Stadtentwicklung der Bezirksverordnetenversammiung (BVV) Neukdlin
hat in seiner Sitzung am 14. Juni 2016 dem Entwurf des Bebauungsplanes zugestimmit.

Die Bezirksverordnetenversammlung Neukdllin von Berlin hat in der 53. offentlichen Sitzung
der XIX. Wahlperiode am 13. Juli 2016 dem Bebauungsplan sowie dem Entwurf der
Rechtsverordnung Uuber die Festsetzung des Bebauungsplanes (Drucksachen-Nr.:
1681/XIX) zugestimmt.

Erneutes Anzeigeverfahren

Nach dem BVV-Beschluss wurde der Bebauungsplan geméaR § 6 Abs. 4 AGBauGB (alte
Fassung) der Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Umwelt Abt. Il C mit Datum vom
8. August 2016 (eingegangen am 9. August 2016) angezeigt. Im Ergebnis des Anzeigever-
fahrens stellte die Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Umwelt mit Schreiben vom 4.
Oktober sowie erganzendem Schreiben vom 6. Oktober 2016 fest, dass der Bebauungs-
plan, da beanstandungsfrei, festgesetzt werden kann.

Die Begriindung zum Bebauungsplan wurde redaktionell erganzt und aktualisiert. Erneut
geaullerte Hinweise zu den StralRenfluchtlinien / Stralenbegrenzungslinien sowie zum
MalRstab der ALK (s. Kap. IV 16) wurden nicht berticksichtigt.

Erlass der Rechtsverordnung

Der Bebauungsplan XIV-78a vom 17. Juli 2015 wird dem Bezirksamt zur Beschlussfassung
und zum Erlass der Rechtsverordnung vorgelegt und tritt nach Veroéffentlichung im Gesetz-
und Verordnungsblatt Berlin in Kraft.
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V.

RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2414), zu-
letzt geandert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBI. ,I S. 1722);

Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundsticke (Baunutzungsverordnung
-BauNVO-) vom 23. Januar 1990 (BGBI. | S. 132) in der bis zum Inkrafttreten des Artikels 2
des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. | S. 1548) geltenden Fassung in Verbindung mit
Artikel 2 Nr. 6 des Gesetzes vom 11. Juni 2013.

Gesetz zur Ausfihrung des Baugesetzbuches (AGBauGB) vom 7. November 1999 (GVBI.
S. 578), geandert durch das Gesetz vom 23. Juni 2015 (GVBI. S. 283);

Da der Bebauungsplanentwurf bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Ausfihrung des
Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBI. S. 578), zu-
letzt gedndert durch Gesetz vom 23. Juni 2015 (GVBI. S. 283) erstmals von der Bezirks-
verordnetenversammlung beschlossen wurde und auch schon ein Anzeigeverfahren ge-
maf § 6 Abs. 4 AGBauGB (alte Fassung) durchlaufen hat, wird das Bebauungsplanverfah-
ren gem. Ubergangsregelungen des Artikel 4 nach den Vorschriften vor Inkrafttreten des
Gesetzes vom 23. Juni 2015 (GVBI. S. 283) durchgefuhrt.

Aufgestellt:

Berlin-Neukdlin, den 11.10.2016
Bezirksamt Neukdlln
Stadtentwicklungsamt

Blesing Groth
Bezirksstadtrat Leiter des Stadtentwicklungsamtes
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ANLAGEN

Textliche Festsetzungen

1.

Im Allgemeinen Wohngebiet sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 5 der Baunutzungs-
verordnung (Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

89 Abs. 1 Nr. 1 BauGBi. V. mit 8§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

2.

Bei der Ermittlung der zulassigen Grundflache darf im Allgemeinen Wohngebiet durch die
Grundflachen von Garagen und Stellplatzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne
des § 14 der Baunutzungsverordnung und baulichen Anlagen unterhalb der Gelandeober-
flache, durch die das Baugrundstiick lediglich unterbaut wird, die festgesetzte Grundfla-
chenzahl bis zu einer Grundflachenzahl von 0,6 Uberschritten werden.

89 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO

3.

Im Allgemeinen Wohngebiet sind Stellplatze und Garagen nur innerhalb der hierflr ausge-
wiesenen Flache St zulassig.

89 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. mit § 12 Abs. 6 BauNVO

4.

Die Flache A ist mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Benutzer und Besucher der
Grundstiicke Hermannstraf3e 130, 134, 135 und 135a und mit einem Leitungsrecht zuguns-
ten der zustandigen Unternehmenstrager zu belasten.

8§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

5.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die Verwendung von Erdgas oder Heiz6l EL
als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann zuldssig, wenn
sichergestellt ist, dass die Massenstrome von Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und Staub
bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffs vergleichbar hiéchstens de-
nen von Heizo6l EL sind.

8 9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB

6.
Die Einteilung der privaten Verkehrsflache ist nicht Gegenstand der Festsetzung.
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

7.

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen und bau-
rechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der im § 9 Abs. 1 des Baugesetzbu-
ches bezeichneten Art enthalten, aulRer Kraft.

37



	I. PLANUNGSGEGENSTAND
	1. Veranlassung und Erforderlichkeit
	2. Beschreibung des Plangebiets
	2.1 Bestand
	2.1.1 Stadträumliche Einordnung, Funktion des Gebiets, historische Entwicklung
	2.1.2 Realnutzung, Bestand, Eigentumsverhältnisse, Altlasten
	2.1.3 Erschließung

	2.2 Planerische Ausgangssituation
	2.2.1 Regional- und Landesplanung
	2.2.2 Flächennutzungsplan (FNP)
	2.2.3 Landschaftsprogramm (LaPro 2016)
	2.2.4 Verbindliche Bauleitplanung
	2.2.4.1 Geltendes Planungsrecht
	2.2.4.2 Planungsrecht der Umgebung
	2.2.5 Straßen- und Baufluchtlinien
	2.2.6 Stadtentwicklungspläne
	StEP Industrie und Gewerbe
	StEP Wohnen
	StEP Verkehr 2.0

	2.2.7 Lärmminderungsplanung für Berlin
	2.2.8 Planfeststellung
	2.2.9 Denkmalschutz
	2.2.10 Sonstiges



	II.  PLANINHALT
	1. Entwicklung der Planungsüberlegungen
	1.1 Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB

	2. Intention des Plans
	3. Wesentlicher Planinhalt
	3.1 Beschreibung des Planinhalts
	3.2 Eingriff / Ausgleich
	3.2.1 Ermittlung der Belange des Umwelt- und Artenschutzes
	3.2.2 Bewertung und Integration in die Festsetzungen des Bebauungsplans

	3.3 Abwägung und Begründung der einzelnen Festsetzungen
	3.3.1 Art der Nutzung
	3.3.2 Maß der Nutzung
	3.3.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen
	3.3.4 Festsetzungen zu Verkehrsflächen
	3.3.5 Sonstige Festsetzungen

	3.4 Städtebaulicher Vertrag
	3.5 Abwägung von Stellungnahmen
	3.5.1 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
	3.5.2 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
	3.5.3 Information der Betroffenen gemäß § 33 Abs. 3 BauGB
	3.5.4 Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
	3.5.5 Erneute Beteiligung der Behörden gemäß § 4a Abs. 3 i. V. mit § 4 Abs. 2 BauGB
	3.5.6 Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB

	3.6 Abwägung der öffentlichen und privaten Belange


	III.  WEITERE AUSWIRKUNGEN DES BEBAUUNGSPLANS
	1. Auswirkungen auf den Haushalt und die Finanz- bzw. Investitionsplanung
	2. Zu mildernde bzw. zu vermeidende nachteilige Auswirkungen auf persönliche Lebensumstände im Sinne von § 180 BauGB

	IV. VERFAHREN
	1. Aufstellung des Bebauungsplanentwurfs XIV-78
	2. Geltungsbereichsteilung, Aufstellung des Bebauungsplanentwurfs XIV-78a
	3. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
	4. Verfahrensumstellung auf § 13a BauGB
	5. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
	6. Information der Betroffenen gemäß § 33 Abs. 3 BauGB
	7. Abschluss städtebaulicher Vertrag, Nachtrag städtebaulicher Vertrag
	8. Baugenehmigung Grundstück Hermannstraße 134
	9. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
	10. Erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
	11. Beschluss über den Bebauungsplan
	12. Anzeige des Bebauungsplanes
	13. Geltungsbereichsreduzierung
	14. Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB
	15. Erneuter Beschluss über den Bebauungsplan
	16. Erneutes Anzeigeverfahren
	17. Erneuter Beschluss über den Bebauungsplan
	18. Erneutes Anzeigeverfahren
	19. Erlass der Rechtsverordnung

	V. RECHTSGRUNDLAGEN
	ANLAGEN
	Textliche Festsetzungen




